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Betriebsrentengesetz 
§ 1 Zusage des Arbeitgebers auf betriebliche Altersvorsorge 

(1) Werden einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus 

Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber zugesagt (betriebliche Altersversorgung), gelten die 

Vorschriften dieses Gesetzes. Die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung kann unmittelbar über den 

Arbeitgeber oder über einen der in § 1b Abs. 2 bis 4 genannten Versorgungsträger erfolgen. Der Arbeitgeber 

steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein, wenn die Durchführung nicht 

unmittelbar über ihn erfolgt. 

(2) Betriebliche Altersversorgung liegt auch vor, wenn 

1. der Arbeitgeber sich verpflichtet, bestimmte Beiträge in eine Anwartschaft auf Alters-, Invaliditäts- 

oder Hinterbliebenenversorgung umzuwandeln (beitragsorientierte Leistungszusage), 

2. der Arbeitgeber sich verpflichtet, Beiträge zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zu zahlen 

und für Leistungen zur Altersversorgung das planmäßig zuzurechnende Versorgungskapital auf der 

Grundlage der gezahlten Beiträge (Beiträge und die daraus erzielten Erträge), mindestens die Summe 

der zugesagten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich 

verbraucht wurden, hierfür zur Verfügung zu stellen (Beitragszusage mit Mindestleistung), 

2a. der Arbeitgeber durch Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung verpflichtet wird, Beiträge zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen 

Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung nach § 22 zu 

zahlen; die Pflichten des Arbeitgebers nach Absatz 1 Satz 3, § 1a Absatz 4 Satz 2, den §§ 1b bis 6 und § 16 

sowie die Insolvenzsicherungspflicht nach dem Vierten Abschnitt bestehen nicht (reine Beitragszusage). 

3. künftige Entgeltansprüche in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen umgewandelt 

werden (Entgeltumwandlung) oder 

4. der Arbeitnehmer Beiträge aus seinem Arbeitsentgelt zur Finanzierung von Leistungen der 

betrieblichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine 

Direktversicherung leistet und die Zusage des Arbeitgebers auch die Leistungen aus diesen Beiträgen 

umfasst; die Regelungen für Entgeltumwandlung sind hierbei entsprechend anzuwenden, soweit die 

zugesagten Leistungen aus diesen Beiträgen im Wege der Kapitaldeckung finanziert werden. 

§ 1a Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung 

(1) Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 4 

vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung durch 

Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Die Durchführung des 

Anspruchs des Arbeitnehmers wird durch Vereinbarung geregelt. Ist der Arbeitgeber zu einer Durchführung 

über einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse (§ 1b Abs. 3) oder über eine Versorgungseinrichtung nach 
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§ 22 bereit, ist die betriebliche Altersversorgung dort durchzuführen; andernfalls kann der Arbeitnehmer 

verlangen, dass der Arbeitgeber für ihn eine Direktversicherung (§ 1b Abs. 2) abschließt. Soweit der Anspruch 

geltend gemacht wird, muss der Arbeitnehmer jährlich einen Betrag in Höhe von mindestens einem 

Hundertsechzigstel der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch für seine 

betriebliche Altersversorgung verwenden. Soweit der Arbeitnehmer Teile seines regelmäßigen Entgelts für 

betriebliche Altersversorgung verwendet, kann der Arbeitgeber verlangen, dass während eines laufenden 

Kalenderjahres gleich bleibende monatliche Beträge verwendet werden. 

(1a) Der Arbeitgeber muss 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an 

den Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die 

Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. 

(2) Soweit eine durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Altersversorgung besteht, ist der Anspruch 

des Arbeitnehmers auf Entgeltumwandlung ausgeschlossen. 

(3) Soweit der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltumwandlung für betriebliche Altersversorgung nach 

Abs. 1 hat, kann er verlangen, dass die Voraussetzungen für eine Förderung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 des 

Einkommensteuergesetzes erfüllt werden, wenn die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, 

eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt wird. 

(4) Falls der Arbeitnehmer bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt erhält, hat er das Recht, die 

Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen. Der Arbeitgeber steht auch für die 

Leistungen aus diesen Beiträgen ein. Die Regelungen über Entgeltumwandlung gelten entsprechend. 

§ 1b Unverfallbarkeit und Durchführung der betrieblichen Altersversorgung 

[…]  

(5) Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung einschließlich eines möglichen 

Arbeitgeberzuschusses nach § 1a Absatz 1a erfolgt, behält der Arbeitnehmer seine Anwartschaft, wenn sein 

Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalles endet; in den Fällen der Absätze 2 und 3 

 1.  dürfen die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Leistung verwendet, 

 2.  muss dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der Versicherung oder 

Versorgung mit eigenen Beiträgen eingeräumt und 

 3.  muss das Recht zur Verpfändung, Abtretung oder Beleihung durch den Arbeitgeber 

ausgeschlossen werden. 

Im Fall einer Direktversicherung ist dem Arbeitnehmer darüber hinaus mit Beginn der Entgeltumwandlung ein 

unwiderrufliches Bezugsrecht einzuräumen. 
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§ 2 Höhe der unverfallbaren Anwartschaft 

 (2) […] 

Der Arbeitgeber kann sein Verlangen nach Satz 2 nur innerhalb von 3 Monaten seit dem Ausscheiden des 

Arbeitnehmers diesem und dem Versicherer mitteilen. Der ausgeschiedene Arbeitnehmer darf die Ansprüche 

aus dem Versicherungsvertrag in Höhe des durch Beitragszahlungen des Arbeitgebers gebildeten 

geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals oder, soweit die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum 

Geschäftsplan gehört, des das nach § 169 Abs. 3 und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes berechneten Wertes 

weder abtreten noch beleihen. In dieser Höhe darf der Rückkaufswert auf Grund einer Kündigung des 

Versicherungsvertrags nicht in Anspruch genommen werden; im Falle einer Kündigung wird die Versicherung in 

eine prämienfreie Versicherung umgewandelt. § 169 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes findet insoweit 

keine Anwendung. Eine Abfindung des Anspruchs nach § 3 ist weiterhin möglich. 

[…] 

§ 4 Übertragung 

(1) Unverfallbare Anwartschaften und laufende Leistungen dürfen nur unter den Voraussetzungen der 

folgenden Absätze übertragen werden. 

(2) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann im Einvernehmen des ehemaligen mit dem neuen 

Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer 

1.    die Zusage vom neuen Arbeitgeber übernommen werden oder 

2.    der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfallbaren Anwartschaft auf betriebliche 

Altersversorgung (Übertragungswert) auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden, wenn dieser eine 

wertgleiche Zusage erteilt; für die neue Anwartschaft gelten die Regelungen über Entgeltumwandlung 

entsprechend. 

(3) Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von seinem 

ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der Übertragungswert auf den neuen Arbeitgeber oder auf die 

Versorgungseinrichtung nach § 22 des neuen Arbeitgebers übertragen wird, wenn 

1.    die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine 

Direktversicherung durchgeführt worden ist und 

2.    der Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht 

übersteigt. 

Der Anspruch richtet sich gegen den Versorgungsträger, wenn der ehemalige Arbeitgeber die 

versicherungsförmige Lösung nach § 2 Abs. 2 oder 3 gewählt hat oder soweit der Arbeitnehmer die 

Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen fortgeführt hat. Der neue Arbeitgeber ist verpflichtet, 
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eine dem Übertragungswert wertgleiche Zusage zu erteilen und über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse 

oder eine Direktversicherung durchzuführen. Für die neue Anwartschaft gelten die Regelungen über 

Entgeltumwandlung entsprechend. Ist der neue Arbeitgeber zu einer Durchführung über eine 

Versorgungseinrichtung nach § 22 bereit, ist die betriebliche Altersversorgung dort durchzuführen; die Sätze 

3 und 4 sind in diesem Fall nicht anzuwenden. 

(4) Wird die Betriebstätigkeit eingestellt und das Unternehmen liquidiert, kann eine Zusage von einer 

Pensionskasse oder einem Unternehmen der Lebensversicherung ohne Zustimmung des Arbeitnehmers oder 

Versorgungsempfängers übernommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Überschussanteile ab 

Rentenbeginn entsprechend § 16 Abs. 3 Nr. 2 verwendet werden. § 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend. 

(5) Der Übertragungswert entspricht bei einer unmittelbar über den Arbeitgeber oder über eine 

Unterstützungskasse durchgeführten betrieblichen Altersversorgung dem Barwert der nach § 2 bemessenen 

künftigen Versorgungsleistung im Zeitpunkt der Übertragung; bei der Berechnung des Barwerts sind die 

Rechnungsgrundlagen sowie die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik maßgebend. Soweit die 

betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung 

durchgeführt worden ist, entspricht der Übertragungswert dem gebildeten Kapital im Zeitpunkt der 

Übertragung. 

(6) Mit der vollständigen Übertragung des Übertragungswerts erlischt die Zusage des ehemaligen Arbeitgebers. 

§ 8 Übertragung der Leistungspflicht und Abfindung  

(1) Ein Anspruch gegen den Träger der Insolvenzsicherung auf Leistungen nach § 7 besteht nicht, wenn eine 

Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung sich dem Träger der Insolvenzsicherung 

gegenüber verpflichtet, diese Leistungen zu erbringen, und die nach § 7 Berechtigten ein unmittelbares Recht 

erwerben, die Leistungen zu fordern. 

(2 1a) Der Träger der Insolvenzsicherung hat die gegen ihn gerichteten Ansprüche auf den Pensionsfonds, 

dessen Trägerunternehmen die Eintrittspflicht nach § 7 ausgelöst hat, im Sinne von Absatz 1 zu übertragen, 

wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hierzu die Genehmigung erteilt. Die Genehmigung 

kann nur erteilt werden, wenn durch Auflagen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die 

dauernde Erfüllbarkeit der Leistungen aus dem Pensionsplan sichergestellt werden kann. Die Genehmigung der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann der Pensionsfonds nur innerhalb von drei Monaten nach 

Eintritt des Sicherungsfalles beantragen. 

(3) An die Stelle des Anspruchs gegen den Träger der Insolvenzsicherung nach § 7 tritt auf Verlangen des 

Berechtigten die Versicherungsleistung aus einer auf sein Leben abgeschlossenen 

Rückdeckungsversicherung, wenn die Versorgungszusage auf die Leistungen der Rückdeckungsversicherung 

verweist. Das Wahlrecht des Berechtigten nach Satz 1 besteht nicht, sofern die Rückdeckungsversicherung in 

die Insolvenzmasse des Arbeitgebers fällt oder eine Übertragung des Anspruchs durch den Träger der 

Insolvenzsicherung nach Absatz 2 erfolgt. Der Berechtigte hat das Recht, als Versicherungsnehmer in die 
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Versicherung einzutreten und die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen; § 1b Absatz 5 Satz 1 

Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Satz 4 bis 6 gelten entsprechend. Der Träger der Insolvenzsicherung informiert 

den Berechtigten über sein Wahlrecht nach Satz 1 und über die damit verbundenen Folgen für den 

Insolvenzschutz. Das Wahlrecht erlischt sechs Monate nach Information durch den Träger der 

Insolvenzsicherung. Der Versicherer informiert den Träger der Insolvenzsicherung unverzüglich über den 

Versicherungsnehmerwechsel. 

§ 8a Abfindung durch den Träger der Insolvenzsicherung 

(2) Der Träger der Insolvenzsicherung kann eine Anwartschaft ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abfinden, 

wenn der Monatsbetrag der aus der Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei Erreichen der 

vorgesehenen Altersgrenze 1 vom Hundert, bei Kapitalleistungen zwölf Zehntel der monatlichen Bezugsgröße 

nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen würde oder wenn dem Arbeitnehmer die 

Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung erstattet worden sind. Dies gilt entsprechend für die Abfindung 

einer laufenden Leistung. Die Abfindung ist darüber hinaus möglich, wenn sie an ein Unternehmen der 

Lebensversicherung gezahlt wird, bei dem der Versorgungsberechtigte im Rahmen einer Direktversicherung 

versichert ist. § 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 und § 3 Abs. 5 gelten entsprechend. 

§ 9 Mitteilungspflicht, Forderungs- und Vermögensübergang 

[…] 

 (3a) Absatz 3 findet entsprechende Anwendung auf einen Pensionsfonds, wenn die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht die Genehmigung für die Übertragung der Leistungspflicht durch den Träger der 

Insolvenzsicherung nach § 8 Absatz 2 Abs. 1a  nicht erteilt. 

§ 10 Beitragspflicht und Beitragsbemessung 

[…] 

(2) Die Beiträge müssen den Barwert der im laufenden Kalenderjahr entstehenden Ansprüche auf Leistungen 

der Insolvenzsicherung decken zuzüglich eines Betrages für die aufgrund eingetretener Insolvenzen zu 

sichernden Anwartschaften, der sich aus dem Unterschied der Barwerte dieser Anwartschaften am Ende des 

Kalenderjahres und am Ende des Vorjahres bemisst. Der Rechnungszinsfuß bei der Berechnung des Barwerts 

der Ansprüche auf Leistungen der Insolvenzsicherung bestimmt sich nach § 235 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes; soweit keine Übertragung nach § 8 Abs. 1 stattfindet, ist der 

Rechnungszinsfuß bei der Berechnung des Barwerts der Anwartschaften um ein Drittel höher. Darüber hinaus 

müssen die Beiträge die im gleichen Zeitraum entstehenden Verwaltungskosten und sonstigen Kosten, die mit 

der Gewährung der Leistungen zusammenhängen, und die Zuführung zu einem von der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht festgesetzten Ausgleichsfonds decken; § 193 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

bleibt unberührt. Auf die am Ende des Kalenderjahres fälligen Beiträge können Vorschüsse erhoben werden. In 

Jahren, in denen sich außergewöhnlich hohe Beiträge ergeben würden, kann zu deren Ermäßigung der 

Ausgleichsfonds in einem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu genehmigenden Umfang 
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herangezogen werden; außerdem können die nach den Sätzen 1 bis 3 erforderlichen Beiträge auf das laufende 

und die bis zu vier folgenden Kalenderjahre verteilt werden. 

[…] 

§ 17 Persönlicher Geltungsbereich und Tariföffnungsklausel 

(1) Arbeitnehmer im Sinne der §§ 1 bis 16 sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer 

Berufsausbildung Beschäftigten; ein Berufsausbildungsverhältnis steht einem Arbeitsverhältnis gleich. Die §§ 1 

bis 16 gelten entsprechend für Personen, die nicht Arbeitnehmer sind, wenn ihnen Leistungen der Alters-, 

Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlaß ihrer Tätigkeit für ein Unternehmen zugesagt worden 

sind. Arbeitnehmer im Sinne von § 1a Abs. 1 sind nur Personen nach den Sätzen 1 und 2, soweit sie aufgrund 

der Beschäftigung oder Tätigkeit bei dem Arbeitgeber, gegen den sich der Anspruch nach § 1a richten würde, 

in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. 

(2) Die §§ 7 bis 15 gelten nicht für den Bund, die Länder, die Gemeinden sowie die Körperschaften, Stiftungen 

und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen das Insolvenzverfahren nicht zulässig ist, und solche 

juristische Personen des öffentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft Gesetzes 

die Zahlungsfähigkeit sichert. 

(3) Von den §§ 1a, 2 bis 5, 16, 18a Satz 1, §§ 27 und 28 kann in Tarifverträgen abgewichen werden. Die 

abweichenden Bestimmungen haben zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

Geltung, wenn zwischen diesen die Anwendung der einschlägigen tariflichen Regelung vereinbart ist. Im 

übrigen kann von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen 

werden. 

(3 4) Gesetzliche Regelungen über Leistungen der betrieblichen Altersversorgung werden unbeschadet des § 

18 durch die §§ 1 bis 16 und 26 bis 30 nicht berührt. 

(5) Soweit Entgeltansprüche auf einem Tarifvertrag beruhen, kann für diese eine Entgeltumwandlung nur 

vorgenommen werden, soweit dies durch Tarifvertrag vorgesehen oder durch Tarifvertrag zugelassen ist. 

§ 18 Sonderregelungen für den öffentlichen Dienst 

(1) Für Personen, die 

 1.  bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) oder einer kommunalen oder 

kirchlichen Zusatzversorgungseinrichtung pflichtversichert sind, oder 

 2.  bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung pflichtversichert sind, die mit einer der 

Zusatzversorgungseinrichtungen nach Nummer 1 ein Überleitungsabkommen abgeschlossen hat oder aufgrund 

satzungsrechtlicher Vorschriften von Zusatzversorgungseinrichtungen nach Nummer 1 ein solches Abkommen 

abschließen kann, oder 
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 3.  unter das Hamburgische Zusatzversorgungsgesetz oder unter das Bremische Ruhelohngesetz 

in ihren jeweiligen Fassungen fallen oder auf die diese Gesetze sonst Anwendung finden, unter das Gesetz 

über die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung für Angestellte und Arbeiter der Freien und 

Hansestadt Hamburg (Erstes Ruhegeldgesetz - 1. RGG), das Gesetz zur Neuregelung der zusätzlichen Alters- 

und Hinterbliebenenversorgung für Angestellte und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg (Zweites 

Ruhegeldgesetz - 2. RGG) oder unter das Bremische Ruhelohngesetz in ihren jeweiligen Fassungen fallen oder 

auf die diese Gesetze sonst Anwendung finden, 

gelten die §§ 2, 5, 16, 27 und 28 nicht, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts Abweichendes 

ergibt; § 4 gilt nicht, wenn die Anwartschaft oder die laufende Leistung ganz oder teilweise umlage- oder 

haushaltsfinanziert ist. 

(2) Bei Eintritt des Versorgungsfalles vor dem 2. Januar 2002 erhalten die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten 

Personen, deren Anwartschaft nach § 1b fortbesteht und deren Arbeitsverhältnis vor Eintritt des 

Versorgungsfalles geendet hat, von der Zusatzversorgungseinrichtung eine Zusatzrente nach folgenden 

Maßgaben: 

 1.  Der monatliche Betrag der Zusatzrente beträgt für jedes Jahr der aufgrund des 

Arbeitsverhältnisses bestehenden Pflichtversicherung bei einer Zusatzversorgungseinrichtung 2,25 vom 

Hundert, höchstens jedoch 100 vom Hundert der Leistung, die bei dem höchstmöglichen Versorgungssatz 

zugestanden hätte (Voll-Leistung). 2Für die Berechnung der Voll-Leistung 

  a)  ist der Versicherungsfall der Regelaltersrente maßgebend, 

  b)  ist das Arbeitsentgelt maßgebend, das nach der Versorgungsregelung für die 

Leistungsbemessung maßgebend wäre, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der Versicherungsfall im Sinne 

der Versorgungsregelung eingetreten wäre, 

  c)  finden § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 2 Abs. 6 entsprechend Anwendung, 

  d)  ist im Rahmen einer Gesamtversorgung der im Falle einer Teilzeitbeschäftigung oder 

Beurlaubung nach der Versorgungsregelung für die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses maßgebliche 

Beschäftigungsquotient nach der Versorgungsregelung als Beschäftigungsquotient auch für die übrige Zeit 

maßgebend, 

  e)  finden die Vorschriften der Versorgungsregelung über eine Mindestleistung keine 

Anwendung und 

  f)  ist eine anzurechnende Grundversorgung nach dem bei der Berechnung von 

Pensionsrückstellungen für die Berücksichtigung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

allgemein zulässigen Verfahren zu ermitteln. 2Hierbei ist das Arbeitsentgelt nach Buchstabe b zugrunde zu 

legen und - soweit während der Pflichtversicherung Teilzeitbeschäftigung bestand - diese nach Maßgabe der 

Versorgungsregelung zu berücksichtigen. 
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 2.  Die Zusatzrente vermindert sich um 0,3 vom Hundert für jeden vollen Kalendermonat, den der 

Versorgungsfall vor Vollendung des 65. Lebensjahres eintritt, höchstens jedoch um den in der 

Versorgungsregelung für die Voll-Leistung vorgesehenen Vomhundertsatz. 

 3.  Übersteigt die Summe der Vomhundertsätze nach Nummer 1 aus unterschiedlichen 

Arbeitsverhältnissen 100, sind die einzelnen Leistungen im gleichen Verhältnis zu kürzen. 

 4.  Die Zusatzrente muss monatlich mindestens den Betrag erreichen, der sich aufgrund des 

Arbeitsverhältnisses nach der Versorgungsregelung als Versicherungsrente aus den jeweils maßgeblichen 

Vomhundertsätzen der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte oder der gezahlten Beiträge und 

Erhöhungsbeträge ergibt. 

 5.  Die Vorschriften der Versorgungsregelung über das Erlöschen, das Ruhen und die Nichtleistung 

der Versorgungsrente gelten entsprechend. Soweit die Versorgungsregelung eine Mindestleistung in 

Ruhensfällen vorsieht, gilt dies nur, wenn die Mindestleistung der Leistung im Sinne der Nummer 4 entspricht. 

 6.  Verstirbt die in Absatz 1 genannte Person und beginnt die Hinterbliebenenrente vor dem 2. 

Januar 2002, erhält eine Witwe oder ein Witwer 60 vom Hundert, eine Witwe oder ein Witwer im Sinne des § 

46 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 42 vom Hundert, eine Halbwaise 12 vom Hundert und eine 

Vollwaise 20 vom Hundert der unter Berücksichtigung der in diesem Absatz genannten Maßgaben zu 

berechnenden Zusatzrente; die §§ 46, 48, 103 bis 105 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sind 

entsprechend anzuwenden. Die Leistungen an mehrere Hinterbliebene dürfen den Betrag der Zusatzrente 

nicht übersteigen; gegebenenfalls sind die Leistungen im gleichen Verhältnis zu kürzen. 

 7.  Versorgungsfall ist der Versicherungsfall im Sinne der Versorgungsregelung. 

(2a) Bei Eintritt des Versorgungsfalles oder bei Beginn der Hinterbliebenenrente nach dem 1. Januar 2002 

erhalten die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Personen, deren Anwartschaft nach § 1b fortbesteht und 

deren Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalles geendet hat, von der 

Zusatzversorgungseinrichtung die nach der jeweils maßgebenden Versorgungsregelung vorgesehenen 

Leistungen. 

(3) Personen, auf die bis zur Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses die Regelungen des Hamburgischen 

Zusatzversorgungsgesetzes oder des Bremischen Ruhelohngesetzes Ersten Ruhegeldgesetzes, des Zweiten 

Ruhegeldgesetzes oder des Bremischen Ruhelohngesetzes in ihren jeweiligen Fassungen Anwendung gefunden 

haben, haben Anspruch gegenüber ihrem ehemaligen Arbeitgeber auf Leistungen in sinngemäßer Anwendung 

des Absatzes 2 mit Ausnahme von Absatz 2 Nummer Nr. 3 und 4 sowie Nummer Nr. 5 Satz 2; bei Anwendung 

des Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetzes Zweiten Ruhegeldgesetzes bestimmt sich der monatliche 

Betrag der Zusatzrente abweichend von Absatz 2 nach der nach dem Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetz 

Zweiten Ruhegeldgesetz maßgebenden Berechnungsweise. An die Stelle des Stichtags 2. Januar 2002 tritt im 

Bereich des Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetzes der 1. August 2003 und im Bereich des Bremischen 

Ruhelohngesetzes der 1. März 2007. 
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(4) Die Leistungen nach den Absätzen 2, 2a und 3 werden in der Pflichtversicherung, mit Ausnahme der 

Leistungen nach Absatz 2 Nr. 4, jährlich zum 1. Juli um 1 Prozent vom Hundert erhöht, soweit in diesem Jahr 

eine allgemeine Erhöhung der Versorgungsrenten erfolgt. In der freiwilligen Versicherung bestimmt sich die 

Anpassung der Leistungen nach der jeweils maßgebenden Versorgungsregelung. 

(5) Besteht der Eintritt des Versorgungsfalles neben dem Anspruch auf Zusatzrente nach Absatz 2 oder auf die 

in Absatz 3 oder Absatz 7 bezeichneten Leistungen auch Anspruch auf eine Versorgungsrente oder 

Versicherungsrente der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Zusatzversorgungseinrichtungen oder 

Anspruch auf entsprechende Versorgungsleistungen der Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester 

oder der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder nach den Regelungen des Ersten Ruhegeldgesetzes, 

des Zweiten Ruhegeldgesetzes oder des Bremischen Ruhelohngesetzes, in deren Berechnung auch die der 

Zusatzrente zugrunde liegenden Zeiten berücksichtigt sind, ist nur die im Zahlbetrag höhere Rente zu leisten. 

(6) Eine Anwartschaft auf Zusatzrente nach Absatz 2 oder auf Leistungen nach Absatz 3 auf 

Versorgungsleistungen kann bei Übertritt der anwartschaftsberechtigten Person in ein Versorgungssystem 

einer überstaatlichen Einrichtung in das Versorgungssystem dieser Einrichtung übertragen werden, wenn ein 

entsprechendes Abkommen zwischen der Zusatzversorgungseinrichtung oder der Freien und Hansestadt 

Hamburg oder der Freien Hansestadt Bremen und der überstaatlichen Einrichtung besteht. 

(7) Für Personen, die bei der Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester oder der Versorgungsanstalt 

der deutschen Bühnen pflichtversichert sind, gelten die §§ 2 bis 5, 16, 27 und 28 nicht. Bei Eintritt des 

Versorgungsfalles treten an die Stelle der Zusatzrente und der Leistungen an Hinterbliebene nach Absatz 2 und 

an die Stelle der Regelung in Absatz 4 die satzungsgemäß vorgesehenen Leistungen; Absatz 2 Nr. 5 findet 

entsprechend Anwendung. Die Höhe der Leistungen kann nach dem Ausscheiden aus dem 

Beschäftigungsverhältnis nicht mehr geändert werden. Als pflichtversichert gelten auch die freiwillig 

Versicherten der Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester und der Versorgungsanstalt der deutschen 

Bühnen. 

(8) Gegen Entscheidungen der Zusatzversorgungseinrichtungen über Ansprüche nach diesem Gesetz ist der 

Rechtsweg gegeben, der für Versicherte der Einrichtung gilt. 

(9) Bei Personen, die aus einem Arbeitsverhältnis ausscheiden, in dem sie nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungsfrei waren, dürfen die Ansprüche nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 

nicht hinter dem Rentenanspruch zurückbleiben, der sich ergeben hätte, wenn der Arbeitnehmer für die Zeit 

der versicherungsfreien Beschäftigung in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert worden wäre; 

die Vergleichsberechnung ist im Versorgungsfall aufgrund einer Auskunft der Deutschen Rentenversicherung 

Bund vorzunehmen. 

Zweiter Teil 

Steuerrechtliche Vorschriften 
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§§ 19 bis 24 

 ---- 

§ 25  

- 

Siebter Abschnitt  

Betriebliche Altersversorgung und Tarifvertrag 

Unterabschnitt 1 

Tariföffnung; Optionssysteme 

§ 19 Allgemeine Tariföffnungsklausel 

(1) Von den §§ 1a, 2, 2a Absatz 1, 3 und 4, § 3, mit Ausnahme des § 3 Absatz 2 Satz 3, von den §§ 4, 5, 16, 

18a Satz 1, §§ 27 und 28 kann in Tarifverträgen abgewichen werden. 

(2) Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die Anwendung der einschlägigen tariflichen Regelung 

vereinbart ist. 

(3) Im Übrigen kann von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers 

abgewichen werden. 

§ 20 Tarifvertrag und Entgeltumwandlung; Optionssysteme 

(1) Soweit Entgeltansprüche auf einem Tarifvertrag beruhen, kann für diese eine Entgeltumwandlung 

nur vorgenommen werden, soweit dies durch Tarifvertrag vorgesehen oder durch Tarifvertrag zugelassen ist. 

(2) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 

kann geregelt werden, dass der Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder für eine Gruppe von Arbeitnehmern 

des Unternehmens oder einzelner Betriebe eine automatische Entgeltumwandlung einführt, gegen die der 

Arbeitnehmer ein Widerspruchsrecht hat (Optionssystem). Das Angebot des Arbeitgebers auf 

Entgeltumwandlung gilt als vom Arbeitnehmer angenommen, wenn er nicht widersprochen hat und das 

Angebot 

1. in Textform und mindestens drei Monate vor der ersten Fälligkeit des umzuwandelnden Entgelts 

gemacht worden ist und 

2. deutlich darauf hinweist,  
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a) welcher Betrag und welcher Vergütungsbestandteil umgewandelt werden soll und 

b) dass der Arbeitnehmer ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von mindestens einem 

Monat nach dem Zugang des Angebots widersprechen und die Entgeltumwandlung mit einer Frist von 

höchstens einem Monat beenden kann. 

Nichttarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer können die Anwendung der  einschlägigen tariflichen 

Regelung vereinbaren ein einschlägiges tarifvertragliches Optionssystem anwenden oder  auf Grund eines 

einschlägigen Tarifvertrages durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung die Einführung eines Optionssystems 

regeln; Satz 2 gilt entsprechend. 

Unterabschnitt 2 

Tarifvertrag und reine Beitragszusage 

§ 21 Durchführung Tarifvertragsparteien 

(1) Vereinbaren die Tarifvertragsparteien eine betriebliche Altersversorgung in Form der reinen 

Beitragszusage, müssen sie sich an deren Durchführung und Steuerung beteiligen. 

(2) Wird die reine Beitragszusage über eine Direktversicherung durchgeführt, kann die gemeinsame 

Einrichtung als Versicherungsnehmer an die Stelle des Arbeitgebers treten. Die Tarifvertragsparteien sollen 

im Rahmen von Tarifverträgen nach Absatz 1 bereits bestehende Betriebsrentensysteme angemessen 

berücksichtigen. Die Tarifvertragsparteien müssen insbesondere prüfen, ob auf der Grundlage einer 

Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, durch 

schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, tarifvertraglich vereinbarte Beiträge für 

eine reine Beitragszusage für eine andere nach diesem Gesetz zulässige Zusageart verwendet werden 

dürfen. 

(3) Die Tarifvertragsparteien sollen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern den Zugang 

zur durchführenden Versorgungseinrichtung nicht verwehren. Der durchführenden Versorgungseinrichtung 

dürfen im Hinblick auf die Aufnahme und Verwaltung von Arbeitnehmern nichttarifgebundener Arbeitgeber 

keine sachlich unbegründeten Vorgaben gemacht werden. 

(4)  Wird die reine Beitragszusage über eine Direktversicherung durchgeführt, kann die gemeinsame 

Einrichtung als Versicherungsnehmer an die Stelle des Arbeitgebers treten. 

§ 22 Arbeitnehmer und Versorgungseinrichtung 

(1) Bei einer reinen Beitragszusage hat der Pensionsfonds, die Pensionskasse oder die 

Direktversicherung dem Versorgungsempfänger auf der Grundlage des planmäßig zuzurechnenden 

Versorgungskapitals laufende Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu erbringen. Die Höhe der 

Leistungen darf nicht garantiert werden. 
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(2) Die auf den gezahlten Beiträgen beruhende Anwartschaft auf Altersrente ist sofort unverfallbar. Die 

Erträge der Versorgungseinrichtung müssen auch dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer zugute kommen. 

(3) Der Arbeitnehmer hat gegenüber der Versorgungseinrichtung das Recht,  

1. nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

a) die Versorgung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen oder 

b) innerhalb eines Jahres das gebildete Versorgungskapital auf die neue Versorgungseinrichtung, an die 

Beiträge auf der Grundlage einer reinen Beitragszusage gezahlt werden, zu übertragen,  

2. entsprechend § 4a Auskunft zu verlangen und 

3.  entsprechend § 6 vorzeitige Altersleistungen in Anspruch zu nehmen. 

(4) Die bei der Versorgungseinrichtung bestehende Anwartschaft ist nicht übertragbar, nicht beleihbar 

und nicht veräußerbar. Sie darf vorbehaltlich des Satzes 3 nicht vorzeitig verwertet werden. Die 

Versorgungseinrichtung kann Anwartschaften und laufende Leistungen bis zu der Wertgrenze in § 3 Absatz 2 

Satz 1 abfinden; § 3 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

(5) Für die Verjährung der Ansprüche gilt § 18a entsprechend.  

§ 23 Zusatzbeiträge des Arbeitgebers 

(1) Zur Absicherung der reinen Beitragszusage soll im Tarifvertrag ein Sicherungsbeitrag vereinbart 

werden. 

(2) Bei einer reinen Beitragszusage ist im Fall der Entgeltumwandlung im Tarifvertrag zu regeln, dass der 

Arbeitgeber mindestens 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an die 

Versorgungseinrichtung weiterleiten muss, soweit der Arbeitgeber durch die Entgeltumwandlung 

Sozialversicherungsbeiträge einspart. 

§ 24 Nichttarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Nichttarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer können die Anwendung der einschlägigen tariflichen 

Regelung vereinbaren. 

§ 25 Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung Mindestanforderungen an die Verwendung der 

Beiträge nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a festzulegen. Die Ermächtigung kann im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Finanzen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übertragen werden. 

Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
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§ 26a Übergangsvorschrift zu § 1a Absatz 1a 

§ 1a Absatz 1a gilt für individual- und kollektivrechtliche Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die vor dem 

1. Januar 2019 geschlossen worden sind, erst ab dem 1. Januar 2022. 

Zweiter Dritter Teil: Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 30a  

(1) Männlichen Arbeitnehmern, 

1.    die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, 

2.    die das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

3.    die nach Vollendung des 40. Lebensjahres mehr als 10 Jahre Pflichtbeiträge für eine in der gesetzlichen 

Rentenversicherung versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit nach den Vorschriften des Sechsten Buches 

Sozialgesetzbuch haben, 

4.    die die Wartezeit von 15 Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt haben und 

5.    deren Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen die Hinzuverdienstgrenze nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 des 

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch nicht überschreitet, 

sind auf deren Verlangen nach Erfüllung der Wartezeit und sonstiger Leistungsvoraussetzungen der 

Versorgungsregelung für nach dem 17. Mai 1990 zurückgelegte Beschäftigungszeiten Leistungen der 

betrieblichen Altersversorgung zu gewähren. § 6 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Haben der Arbeitnehmer oder seine anspruchsberechtigten Angehörigen vor dem 17. Mai 1990 gegen die 

Versagung der Leistungen der betrieblichen Altersversorgung Rechtsmittel eingelegt, ist Absatz 1 für 

Beschäftigungszeiten nach dem 8. April 1976 anzuwenden. 

(3) Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung von Ansprüchen aus dem 

Arbeitsverhältnis bleiben unberührt. 

§ 30c 

(1) § 16 Abs. 3 Nr. 1 gilt nur für laufende Leistungen, die auf Zusagen beruhen, die nach dem 31. Dezember 

1998 erteilt werden. 

(1a) § 16 Absatz 3 Nummer 2 gilt auch für Anpassungszeiträume, die vor dem 1. Januar 2016 liegen; in diesen 

Zeiträumen bereits erfolgte Anpassungen oder unterbliebene Anpassungen, gegen die der 

Versorgungsberechtigte vor dem 1. Januar 2016 Klage erhoben hat, bleiben unberührt. 

(2) § 16 Abs. 4 gilt nicht für vor dem 1. Januar 1999 zu Recht unterbliebene Anpassungen. 
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 (3) § 16 Abs. 5 gilt nur für laufende Leistungen, die auf Zusagen beruhen, die nach dem 31. Dezember 2000 

erteilt werden. 

(4) Für die Erfüllung der Anpassungsprüfungspflicht für Zeiträume vor dem 1. Januar 2003 gilt § 16 Abs. 2 Nr. 1 

mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Verbraucherpreisindexes für Deutschland der Preisindex für die 

Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Einkommen tritt. 

§ 30d Übergangsregelung zu § 18 

(1) Ist der Versorgungsfall vor dem 1. Januar 2001 eingetreten oder ist der Arbeitnehmer vor dem 1. Januar 

2001 aus dem Beschäftigungsverhältnis bei einem öffentlichen Arbeitgeber ausgeschieden und der 

Versorgungsfall nach dem 31. Dezember 2000 und vor dem 2. Januar 2002 eingetreten, sind für die 

Berechnung der Voll-Leistung die Regelungen der Zusatzversorgungseinrichtungen nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

und 2 oder die Gesetze im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 sowie die weiteren Berechnungsfaktoren jeweils in 

der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung maßgebend; § 18 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bleibt unberührt. Die 

Steuerklasse III/O ist zugrunde zu legen. Ist der Versorgungsfall vor dem 1. Januar 2001 eingetreten, besteht 

der Anspruch auf Zusatzrente mindestens in der Höhe, wie er sich aus § 18 in der Fassung vom 16. Dezember 

1997 (BGBl. I S. 2998) ergibt. 

(2) Die Anwendung des § 18 ist in den Fällen des Absatzes 1 ausgeschlossen, soweit eine Versorgungsrente der 

in § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Zusatzversorgungseinrichtungen oder eine entsprechende 

Leistung aufgrund der Regelungen des Ersten Ruhegeldgesetzes, des Zweiten Ruhegeldgesetzes oder des 

Bremischen Ruhelohngesetzes bezogen wird, oder eine Versicherungsrente abgefunden wurde. 

(2a) Für Personen, deren Beschäftigungsverhältnis vor dem 1. Januar 2002 vor Eintritt des Versorgungsfalls 

geendet hat und deren Anwartschaft nach § 1b fortbesteht, haben die in § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 

2 bezeichneten Zusatzversorgungseinrichtungen bei Eintritt des Versorgungsfalls nach dem 1. Januar 2002 

die Anwartschaft für Zeiten bis zum 1. Januar 2002 nach § 18 Absatz 2 unter Berücksichtigung des § 18 

Absatz 5 zu ermitteln. 

(3) Für Arbeitnehmer im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 6 in der bis zum 31. Dezember 1998 

geltenden Fassung, für die bis zum 31. Dezember 1998 ein Anspruch auf Nachversicherung nach § 18 Abs. 6 

entstanden ist, gilt Absatz 1 Satz 1 für die aufgrund der Nachversicherung zu ermittelnde Voll-Leistung 

entsprechend mit der Maßgabe, dass sich der nach § 2 zu ermittelnde Anspruch gegen den ehemaligen 

Arbeitgeber richtet. Für den nach § 2 zu ermittelnden Anspruch gilt § 18 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b 

entsprechend; für die übrigen Bemessungsfaktoren ist auf die Rechtslage am 31. Dezember 2000 abzustellen. 

Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, die auf einer Nachversicherung wegen Ausscheidens aus 

einem Dienstordnungsverhältnis beruhen, und Leistungen, die die zuständige Versorgungseinrichtung 

aufgrund von Nachversicherungen im Sinne des § 18 Abs. 6 in der am 31. Dezember 1998 geltenden Fassung 

gewährt, werden auf den Anspruch nach § 2 angerechnet. Hat das Arbeitsverhältnis im Sinne des § 18 Abs. 9 

bereits am 31. Dezember 1998 bestanden, ist in die Vergleichsberechnung nach § 18 Abs. 9 auch die 

Zusatzrente nach § 18 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung einzubeziehen. 
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§ 30h 

§ 20 Absatz 1 § 17 Abs. 5 gilt für Entgeltumwandlungen, die auf Zusagen beruhen, die nach dem 29. Juni 2001 

erteilt werden. 

§ 30j 

Übergangsregelung zu § 20 Absatz 2 

§ 20 Absatz 2 gilt nicht für Optionssysteme, die auf der Grundlage von Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 

vor dem 1. Juni 2017 eingeführt worden sind.  
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Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch 

§ 82 Begriff des Einkommens 

(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen nach 

diesem Buch, der Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach den Gesetzen, die eine 

entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen und der Renten oder Beihilfen nach dem 

Bundesentschädigungsgesetz für Schaden an Leben sowie an Körper oder Gesundheit, bis zur Höhe der 

vergleichbaren Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz. Einkünfte aus Rückerstattungen, die auf 

Vorauszahlungen beruhen, die Leistungsberechtigte aus dem Regelsatz erbracht haben, sind kein Einkommen. 

Bei Minderjährigen ist das Kindergeld dem jeweiligen Kind als Einkommen zuzurechnen, soweit es bei diesem 

zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes, mit Ausnahme der Bedarfe nach § 34, benötigt wird. 

(2) Von dem Einkommen sind abzusetzen 

1.    auf das Einkommen entrichtete Steuern, 

2.    Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung, 

3.    Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge 

gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen sind, sowie geförderte 

Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 

86 des Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten, und 

4.    die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben. 

Erhält eine leistungsberechtigte Person aus einer Tätigkeit Bezüge oder Einnahmen, die nach § 3 Nummer 

12, 26, 26a oder 26b des Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, ist abweichend von Satz 1 Nummer 2 bis 

4 und Absätzen 3 und 6 ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 

Soweit ein Betrag nach Satz 2 in Anspruch genommen wird, gelten die Beträge nach Absatz 3 Satz 1 zweiter 

Halbsatz und nach Absatz 6 Satz 1 zweiter Halbsatz insoweit als ausgeschöpft. 

(3) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist ferner ein 

Betrag in Höhe von 30 vom Hundert des Einkommens aus selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit der 

Leistungsberechtigten abzusetzen, höchstens jedoch 50 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage 

zu § 28. Abweichend von Satz 1 ist bei einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder 

bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches von dem Entgelt ein Achtel der 

Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 zuzüglich 25 vom Hundert des diesen Betrag übersteigenden 

Entgelts abzusetzen. Im Übrigen kann in begründeten Fällen ein anderer als in Satz 1 festgelegter Betrag vom 

Einkommen abgesetzt werden. Erhält eine leistungsberechtigte Person mindestens aus einer Tätigkeit Bezüge 

oder Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 26, 26a oder 26b des Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, ist 

abweichend von den Sätzen 1 und 2 ein Betrag von bis zu 200 Euro monatlich nicht als Einkommen zu 

berücksichtigen. 
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(4) Einmalige Einnahmen, bei denen für den Monat des Zuflusses bereits Leistungen ohne Berücksichtigung der 

Einnahme erbracht worden sind, werden im Folgemonat berücksichtigt. Entfiele der Leistungsanspruch durch 

die Berücksichtigung in einem Monat, ist die einmalige Einnahme auf einen Zeitraum von sechs Monaten 

gleichmäßig zu verteilen und mit einem entsprechenden Teilbetrag zu berücksichtigen; in begründeten 

Einzelfällen ist der Anrechnungszeitraum angemessen zu verkürzen. 

(4) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist ferner ein 

Betrag von 100 Euro monatlich aus einer zusätzlichen Altersvorsorge der Leistungsberechtigten zuzüglich 30 

vom Hundert des diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus einer zusätzlichen Altersvorsorge der 

Leistungsberechtigten abzusetzen, höchstens jedoch 50 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der 

Anlage zu § 28. 

(5) Einkommen aus einer zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des Absatzes 4 ist jedes monatlich bis zum 

Lebensende ausgezahlte Einkommen, auf das der Leistungsberechtigte vor Erreichen der Regelaltersgrenze 

auf freiwilliger Grundlage Ansprüche erworben hat, und das dazu bestimmt und geeignet ist, die 

Einkommenssituation des Leistungsberechtigten gegenüber möglichen Ansprüchen aus Zeiten einer 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach §§ 1 bis 4 des Sechsten Buches, nach § 1 

des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, aus beamtenrechtlichen Versorgungsansprüchen und 

aus Ansprüchen aus Zeiten einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- und Versorgungseinrichtung, 

die für Angehörige bestimmter Berufe errichtet ist, zu verbessern. Als Einkommen aus einer zusätzlichen 

Altersvorsorge gelten auch laufende Zahlungen aus 

1. einer betrieblichen Altersversorgung im Sinne des Betriebsrentengesetzes, 

2. einem nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifizierten 

Altersvorsorgevertrag und 

3. einem nach § 5a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifizierten Basisrentenvertrag. 

Werden bis zu zwölf Monatsleistungen aus einer zusätzlichen Altersvorsorge, insbesondere gemäß einer 

Vereinbarung nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 erster Halbsatz des Einkommensteuergesetzes, 

zusammengefasst, so ist das Einkommen gleichmäßig auf den Zeitraum aufzuteilen, für den die Auszahlung 

erfolgte. 

(6) Für Personen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten, ist ein Betrag in Höhe von 40 vom Hundert des 

Einkommens aus selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit der Leistungsberechtigten abzusetzen, 

höchstens jedoch 65 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. Für Personen, die 

Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhalten, gilt Satz 1 bis zum 31. Dezember 2019 

entsprechend. 

(7) Einmalige Einnahmen, bei denen für den Monat des Zuflusses bereits Leistungen ohne Berücksichtigung 

der Einnahme erbracht worden sind, werden im Folgemonat berücksichtigt. Entfiele der Leistungsanspruch 
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durch die Berücksichtigung in einem Monat, ist die einmalige Einnahme auf einen Zeitraum von sechs 

Monaten gleichmäßig zu verteilen und mit einem entsprechenden Teilbetrag zu berücksichtigen. In 

begründeten Einzelfällen ist der Anrechnungszeitraum nach Satz 1 2 angemessen zu verkürzen. Satz 1 und 2 

sind auch anzuwenden, soweit während des Leistungsbezugs eine Auszahlung zur Abfindung einer 

Kleinbetragsrente im Sinne des § 93 Absatz 3 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes oder nach § 3 Absatz 2 

des Betriebsrentengesetzes erfolgt und durch den ausgezahlten Betrag das Vermögen überschritten wird, 

welches nach § 90 Absatz 2 Nummer 9 und Absatz 3 nicht einzusetzen ist. 

§ 88 SGB XII Einsatz des Einkommens unter der Einkommensgrenze 

(1) Die Aufbringung der Mittel kann, auch soweit das Einkommen unter der Einkommensgrenze liegt, verlangt 

werden, 

1.    soweit von einem anderen Leistungen für einen besonderen Zweck erbracht werden, für den sonst 

Sozialhilfe zu leisten wäre, 

2.    wenn zur Deckung des Bedarfs nur geringfügige Mittel erforderlich sind. 

Darüber hinaus soll in angemessenem Umfang die Aufbringung der Mittel verlangt werden, wenn eine Person 

für voraussichtlich längere Zeit Leistungen in einer stationären Einrichtung bedarf. 

(2) Bei einer stationären Leistung in einer stationären Einrichtung wird von dem Einkommen, das der 

Leistungsberechtigte aus einer entgeltlichen Beschäftigung erzielt, die Aufbringung der Mittel in Höhe von 

einem Achtel der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 zuzüglich 50 vom Hundert des diesen Betrag 

übersteigenden Einkommens aus der Beschäftigung nicht verlangt. § 82 Absatz 3 und 6 3a ist nicht 

anzuwenden. 

§ 90 Einzusetzendes Vermögen 

(1) Einzusetzen ist das gesamte verwertbare Vermögen. 

(2) Die Sozialhilfe darf nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz oder von der Verwertung 

1.    eines Vermögens, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder 

zur Gründung eines Hausstandes erbracht wird, 

2.    eines Kapitals einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des 

Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde, 

2. eines nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes geförderten Altersvorsorgevermögens 

im Sinne des § 92 des Einkommensteuergesetzes; dies gilt auch für das in der Auszahlungsphase insgesamt 

zur Verfügung stehende Kapital, soweit die Auszahlung als monatliche oder als sonstige regelmäßige 

Leistung im Sinne von § 82 Absatz 5 Satz 3 erfolgt; für diese Auszahlungen ist § 82 Absatz 4 und 5 

anzuwenden, 
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3.    eines sonstigen Vermögens, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines 

Hausgrundstücks im Sinne der Nummer 8 bestimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter (§ 53 Abs. 1 

Satz 1 und § 72) oder pflegebedürftiger Menschen (§ 61) dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den 

Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde, 

4.    eines angemessenen Hausrats; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse der nachfragenden Person zu 

berücksichtigen, 

5.    von Gegenständen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit 

unentbehrlich sind, 

6.    von Familien- und Erbstücken, deren Veräußerung für die nachfragende Person oder ihre Familie eine 

besondere Härte bedeuten würde, 

7.    von Gegenständen, die zur Befriedigung geistiger, insbesondere wissenschaftlicher oder künstlerischer 

Bedürfnisse dienen und deren Besitz nicht Luxus ist, 

8.    eines angemessenen Hausgrundstücks, das von der nachfragenden Person oder einer anderen in den § 19 

Abs. 1 bis 3 genannten Person allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird und 

nach ihrem Tod von ihren Angehörigen bewohnt werden soll. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl 

der Bewohner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen), der 

Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem Wert 

des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes, 

9.    kleinerer Barbeträge oder sonstiger Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage der nachfragenden 

Person zu berücksichtigen. 

(3) Die Sozialhilfe darf ferner nicht vom Einsatz oder von der Verwertung eines Vermögens abhängig gemacht 

werden, soweit dies für den, der das Vermögen einzusetzen hat, und für seine unterhaltsberechtigten 

Angehörigen eine Härte bedeuten würde. Dies ist bei der Leistung nach dem Fünften bis Neunten Kapitel 

insbesondere der Fall, soweit eine angemessene Lebensführung oder die Aufrechterhaltung einer 

angemessenen Alterssicherung wesentlich erschwert würde. 

§ 118 Überprüfung, Verwaltungshilfe 

(1) Die Träger der Sozialhilfe können Personen, die Leistungen nach diesem Buch mit Ausnahme des Vierten 

Kapitels beziehen, auch regelmäßig im Wege des automatisierten Datenabgleichs daraufhin überprüfen, 

1.    ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen der Bundesagentur für Arbeit 

(Auskunftsstelle) oder der Träger der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung (Auskunftsstellen) bezogen 

werden oder wurden, 

2.    ob und in welchem Umfang Zeiten des Leistungsbezuges nach diesem Buch mit Zeiten einer 

Versicherungspflicht oder Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung zusammentreffen, 
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3.    ob und welche Daten nach § 45d Abs. 1 und § 45e des Einkommensteuergesetzes dem Bundeszentralamt 

für Steuern (Auskunftsstelle) übermittelt worden sind und 

4.    ob und in welcher Höhe Altersvorsorgevermögen im Sinne des § 92 des Einkommensteuergesetzes nach 

§ 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes steuerlich gefördert wurde. ein Kapital nach § 90 Abs. 

2 Nr. 2 nicht mehr dem Zweck einer geförderten zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des 

Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes dient. 

Sie dürfen für die Überprüfung nach Satz 1 Name, Vorname (Rufname), Geburtsdatum, Geburtsort, 

Nationalität, Geschlecht, Anschrift und Versicherungsnummer der Personen, die Leistungen nach diesem Buch 

beziehen, den Auskunftsstellen übermitteln. Die Auskunftsstellen führen den Abgleich mit den nach Satz 2 

übermittelten Daten durch und übermitteln die Daten über Feststellungen im Sinne des Satzes 1 an die Träger 

der Sozialhilfe. Die ihnen überlassenen Daten und Datenträger sind nach Durchführung des Abgleichs 

unverzüglich zurückzugeben, zu löschen oder zu vernichten. Die Träger der Sozialhilfe dürfen die ihnen 

übermittelten Daten nur zur Überprüfung nach Satz 1 nutzen. Die übermittelten Daten der Personen, bei 

denen die Überprüfung zu keinen abweichenden Feststellungen führt, sind unverzüglich zu löschen. 

(1a) Liegt ein Vermögen vor, das nach § 90 Absatz 2 Nummer 2 nicht einzusetzen ist, so melden die Träger 

der Sozialhilfe auf elektronischem Weg der Datenstelle der Rentenversicherungsträger als 

Vermittlungsstelle, um eine Mitteilung zu einer schädlichen Verwendung nach § 94 Absatz 3 des 

Einkommensteuergesetzes zu erhalten,  den erstmaligen Bezug nach dem Dritten und Vierten Kapitel sowie 

die Beendigung des jeweiligen Leistungsbezugs. 

[…] 

§ 120 Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates 

1.    das Nähere über das Verfahren des automatisierten Datenabgleichs nach § 118 Abs. 1 und die Kosten des 

Verfahrens zu regeln; dabei ist vorzusehen, dass die Zuleitung an die Auskunftsstellen durch eine zentrale 

Vermittlungsstelle (Kopfstelle) zu erfolgen hat, deren Zuständigkeitsbereich zumindest das Gebiet eines 

Bundeslandes umfasst, und 

2.    das Nähere über die das Verfahren nach § 118 Absätze 1a und Abs. 2  zu regeln.  
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Bundesversorgungsgesetz 

§ 25d  

(1) Einkommen im Sinne der Vorschriften über die Kriegsopferfürsorge sind alle Einkünfte in Geld oder 

Geldeswert mit Ausnahme der Leistungen der Kriegsopferfürsorge; § 26a Abs. 4 bleibt unberührt. Als 

Einkommen gelten nicht die Grundrente und die Schwerstbeschädigtenzulage sowie ein Betrag in Höhe der 

Grundrente, soweit nach § 44 Abs. 5 Leistungen auf die Witwengrundrente angerechnet werden oder soweit 

die Grundrente nach § 65 ruht. Satz 2 gilt auch für den der Witwen- und Waisenbeihilfe nach § 48 zugrunde 

liegenden Betrag der Grundrente. 

(2) Als Einkommen der Leistungsberechtigten gilt auch das Einkommen der nicht getrennt lebenden Ehegatten 

oder Lebenspartner, soweit es die für die Leistungsberechtigten maßgebliche Einkommensgrenze des § 25e 

Abs. 1 übersteigt. Leistungen anderer auf Grund eines bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsanspruchs sind 

insoweit Einkommen der Leistungsberechtigten, als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen die für sie nach § 

25e Abs. 1 zu ermittelnde Einkommensgrenze übersteigt; ist ein Unterhaltsbetrag gerichtlich festgesetzt, sind 

die darauf beruhenden Leistungen Einkommen der Leistungsberechtigten. § 25e Abs. 2 bleibt unberührt. 

(3) Von dem Einkommen sind abzusetzen 

1.    auf das Einkommen zu entrichtende Steuern, 

2.    Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung, 

3.    Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge 

gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen sind, sowie geförderte 

Altersvorsorgebeiträge nach § 82 des Einkommensteuergesetzes, soweit sie den Mindesteigenbeitrag nach § 

86 des Einkommensteuergesetzes nicht überschreiten, 

4.    die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben, 

5.    das Arbeitsförderungsgeld und Erhöhungsbeträge des Arbeitsentgelts im Sinne von § 43 Satz 4 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 

(3a) Bei der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt ist ferner ein Betrag von 100 Euro monatlich aus 

einer zusätzlichen Altersvorsorge der Leistungsberechtigten zuzüglich 30 vom Hundert des diesen Betrag 

übersteigenden Einkommens aus einer zusätzlichen Altersvorsorge der Leistungsberechtigten abzusetzen, 

höchstens jedoch 50 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch. 

(3b) Einkommen aus einer zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des Absatzes 3a ist jedes monatlich bis 

zum Lebensende ausgezahlte Einkommen, auf das Leistungsberechtigte vor Erreichen der Regelaltersgrenze 

auf freiwilliger Grundlage Ansprüche erworben haben, und das dazu bestimmt und geeignet ist, die 
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Einkommenssituation der Leistungsberechtigten gegenüber möglichen Ansprüchen aus Zeiten einer 

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach §§ 1 bis 4 des Sechsten Buches 

Sozialgesetzbuch, nach § 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, aus beamtenrechtlichen 

Versorgungsansprüchen und aus Ansprüchen aus Zeiten einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- 

und Versorgungseinrichtung, die für Angehörige bestimmter Berufe errichtet ist, zu verbessern. Als 

Einkommen aus einer zusätzlichen Altersvorsorge gelten auch laufende Zahlungen aus 

1. einer betrieblichen Altersversorgung im Sinne des Betriebsrentengesetzes, 

2. einem nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifizierten 

Altersvorsorgevertrag und 

3. einem nach § 5a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifizierten Basisrentenvertrag. 

Werden bis zu zwölf Monatsleistungen aus einer zusätzlichen Altersvorsorge, insbesondere gemäß einer 

Vereinbarung nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 erster Halbsatz des Einkommensteuergesetzes, 

zusammengefasst, so ist das Einkommen gleichmäßig auf den Zeitraum aufzuteilen, für den die Auszahlung 

erfolgte. 

(4) Leistungen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten Zweck 

erbracht werden, sind nur so weit als Einkommen zu berücksichtigen, als die Kriegsopferfürsorge im Einzelfall 

demselben Zweck dient. Eine Entschädigung, die wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, nach 

§ 253 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geleistet wird, ist nicht als Einkommen zu berücksichtigen. 

(5) Zuwendungen der Freien Wohlfahrtspflege gelten nicht als Einkommen, soweit sie nicht die Lage der 

Leistungsberechtigten so günstig beeinflussen, daß daneben Leistungen der Kriegsopferfürsorge 

ungerechtfertigt wären. Zuwendungen, die ein anderer erbringt, ohne hierzu eine rechtliche oder sittliche 

Pflicht zu haben, sollen als Einkommen außer Betracht bleiben, soweit ihre Berücksichtigung für die 

Leistungsberechtigten eine besondere Härte bedeuten würde. 

(6) (weggefallen) 

  



aba – Arbeitsgemeinschaft für  

betriebliche Altersversorgung e.V. 

Seite 24 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.    Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin   Postfach 61 01 91, 10922 Berlin  

 

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 

§ 229 Versorgungsbezüge als beitragspflichtige Einnahmen 

(1) Als der Rente vergleichbare Einnahmen (Versorgungsbezüge) gelten, soweit sie wegen einer Einschränkung 

der Erwerbsfähigkeit oder zur Alters- oder Hinterbliebenenversorgung erzielt werden, 

1.    Versorgungsbezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder aus einem Arbeitsverhältnis mit 

Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen; außer Betracht bleiben 

    a)        lediglich übergangsweise gewährte Bezüge, 

    b)        unfallbedingte Leistungen und Leistungen der Beschädigtenversorgung, 

    c)        bei einer Unfallversorgung ein Betrag von 20 vom Hundert des Zahlbetrags und 

    d)        bei einer erhöhten Unfallversorgung der Unterschiedsbetrag zum Zahlbetrag der Normalversorgung, 

mindestens 20 vom Hundert des Zahlbetrags der erhöhten Unfallversorgung, 

2.    Bezüge aus der Versorgung der Abgeordneten, Parlamentarischen Staatssekretäre und Minister, 

3.    Renten der Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen, die für Angehörige bestimmter Berufe errichtet 

sind, 

4.    Renten und Landabgaberenten nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte mit Ausnahme 

einer Übergangshilfe, 

5.    Renten der betrieblichen Altersversorgung einschließlich der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst und 

der hüttenknappschaftlichen Zusatzversorgung. ; außer Betracht bleiben Leistungen aus 

Altersvorsorgevermögen im Sinne des § 92 des Einkommensteuergesetzes. 

Satz 1 gilt auch, wenn Leistungen dieser Art aus dem Ausland oder von einer zwischenstaatlichen oder 

überstaatlichen Einrichtung bezogen werden. Tritt an die Stelle der Versorgungsbezüge eine nicht regelmäßig 

wiederkehrende Leistung oder ist eine solche Leistung vor Eintritt des Versicherungsfalls vereinbart oder 

zugesagt worden, gilt ein Einhundertzwanzigstel der Leistung als monatlicher Zahlbetrag der 

Versorgungsbezüge, längstens jedoch für einhundertzwanzig Monate. 

(2) Für Nachzahlungen von Versorgungsbezügen gilt § 228 Abs. 2 entsprechend. 
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Erstes Buch Sozialgesetzbuch 

§ 15 Auskunft 

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen, die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung und der 

sozialen Pflegeversicherung sind verpflichtet, über alle sozialen Angelegenheiten nach diesem Gesetzbuch 

Auskünfte zu erteilen. 

(2) Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf die Benennung der für die Sozialleistungen zuständigen 

Leistungsträger sowie auf alle Sach- und Rechtsfragen, die für die Auskunftsuchenden von Bedeutung sein 

können und zu deren Beantwortung die Auskunftsstelle imstande ist. 

(3) Die Auskunftsstellen sind verpflichtet, untereinander und mit den anderen Leistungsträgern mit dem Ziel 

zusammenzuarbeiten, eine möglichst umfassende Auskunftserteilung durch eine Stelle sicherzustellen. 

(4) Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung können über Möglichkeiten zum Aufbau einer nach § 10a 

oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes geförderten zusätzlichen Altersvorsorge Auskünfte erteilen, 

soweit sie dazu im Stande sind. Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung sollen über Möglichkeiten 

zum Aufbau einer staatlich geförderten zusätzlichen Altersvorsorge produkt- und anbieterneutral Auskünfte 

erteilen. 
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Versicherungsaufsichtsgesetz 

§ 144 Information bei betrieblicher Altersversorgung 

(1) Soweit Lebensversicherungsunternehmen Leistungen der betrieblichen Altersversorgung erbringen, stellen 

sie den Versorgungsanwärtern und Versorgungsempfängern, die nicht zugleich Versicherungsnehmer sind, 

mindestens folgende Informationen zur Verfügung: 

 1.  bei Beginn des Versorgungsverhältnisses: 

  a)  Name, Anschrift, Rechtsform und Sitz des Anbieters und der etwaigen Niederlassung, 

über die der Vertrag abgeschlossen werden soll, 

  b)  die Vertragsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmungen, soweit sie für das 

Versorgungsverhältnis gelten, sowie die Angabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts, 

  c)  Angaben zur Laufzeit des Versorgungsverhältnisses, 

  d)  allgemeine Angaben über die für diese Versorgungsart geltende Steuerregelung, 

  e)  die mit dem Altersversorgungssystem verbundenen finanziellen, 

versicherungstechnischen und sonstigen Risiken sowie die Art und Aufteilung dieser Risiken, und 

  f)  Angaben darüber, ob und wie der Anbieter ethische, soziale und ökologische Belange 

bei der Verwendung der eingezahlten Beiträge berücksichtigt und sowie 

  g) allgemeine Angaben darüber, inwieweit die Leistungen im Versorgungsfall der 

Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung unterliegen sowie 

[…] 

Teil 4a 

Reine Beitragszusagen in der betrieblichen Altersversorgung 

§ 244a Geltungsbereich 

(1) Bei der Durchführung reiner Beitragszusagen nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a des Betriebsrentengesetzes 

haben Pensionsfonds, Pensionskassen und andere Lebensversicherungsunternehmen die Vorschriften dieses 

Teils einzuhalten. 

(2) Die auf Pensionsfonds, Pensionskassen und andere Lebensversicherungsunternehmen anwendbaren 

Vorschriften dieses Gesetzes gelten nur insoweit, als dieser Teil keine abweichenden Regelungen enthält. 
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§ 244b Verpflichtungen 

(1) Pensionsfonds, Pensionskassen und andere Lebensversicherungsunternehmen dürfen reine 

Beitragszusagen nur dann durchführen, wenn  

1. sie dafür keine Verpflichtungen eingehen, die garantierte Leistungen beinhalten, 

2. die Allgemeinen Versicherungsbedingungen oder die Pensionspläne eine lebenslange Zahlung als 

Altersversorgungsleistung vorsehen und  

3. festgelegt ist, dass das planmäßig zuzurechnende Versorgungskapital sowie die darauf entfallenden 

Zinsen und Erträge planmäßig für laufende Leistungen verwendet werden. 

(2) Pensionskassen und andere Lebensversicherungsunternehmen bedürfen der Erlaubnis für die in 

Nummer 21 der Anlage 1 genannte Sparte. 

§ 244c Sicherungsvermögen 

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Tarifverträge ist 

1. im Fall eines Pensionsfonds ein gesondertes Sicherungsvermögen einzurichten und 

2. im Fall einer Pensionskasse oder eines anderen Lebensversicherungsunternehmens ein gesonderter 

Anlagestock im Sinne des § 125 Absatz 5 einzurichten. 

§ 244d Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu erlassen bezüglich 

1. der Ermittlung und Anpassung der lebenslangen Zahlung, 

2. der Anforderungen an das Risikomanagement, insbesondere mit dem Ziel, die Volatilität der Höhe 

der lebenslangen Zahlungen zu begrenzen, 

3. der Informationspflichten gegenüber den Versorgungsanwärtern und Rentenempfängern und 

4. der Berichterstattung gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

Die Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales auf die Bundesanstalt übertragen werden. Rechtsverordnungen nach den Sätzen 1 und 2 

bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.  



aba – Arbeitsgemeinschaft für  

betriebliche Altersversorgung e.V. 

Seite 28 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.    Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin   Postfach 61 01 91, 10922 Berlin  

 

Versicherungsberichterstattungs-Verordnung 

Anlage 1 

Abschnitt C 

Die Zusammenfassung von Versicherungsarten zu Versicherungszweigen (Vz) und die dafür zu setzenden 

Kennzahlen (Kz)  

Vz-Kz Bezeichnung der Versicherung Sparten-Nummer lt. Anlage 

zum VAG 

01.2.6 Reine Beitragszusagen nach § 1 Absatz 2 

Nummer 2a BetrAVG 

21 

 

Abschnitt D 

Bestandsgruppen für das nach dem 28. Juli 1994 abgeschlossene Neugeschäft (mit Ausnahme der unter Artikel 

16 § 2 Satz 2 des Dritten Durchführungsgesetzes/EWG zum VAG fallenden Verträge sowie der Verträge gemäß 

Anlage 2 Abschnitt A Nummer 10 Unternummer 5 Satz 3) und für die zwischen dem 1. und 28. Juli 1994 nach 

nicht mehr genehmigten Tarifen abgeschlossenen Verträge 1)2) 

[…] 

127 Reine Beitragszusagen nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a BetrAVG 

 […] 

Abschnitt B 

Verzeichnis der in den Formblättern, Nachweisungen und Anmerkungen verwendeten Abkürzungen 

[…] 

BetrAVG Betriebsrentengesetz 

 […] 
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Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung 

Verordnung betreffend die Aufsicht über Pensionsfonds und über die Durchführung reiner Beitragszusagen in 

der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung – PFAV) 

Teil 2 Durchführung reiner Beitragszusagen in der betrieblichen Altersversorgung 

§ 33 Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieses Teils gelten, soweit eine durchführende Einrichtung reine Beitragszusagen nach § 1 

Absatz 2 Nummer 2a des Betriebsrentengesetzes durchführt. Durchführende Einrichtung im Sinne dieser 

Verordnung ist ein Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder ein anderes Lebensversicherungsunternehmen. 

§ 34 Vermögensanlage 

Die Beiträge, die zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung eingezahlt werden, sind 

anzulegen. Für die Anlage dieser Beiträge sind die §§ 16 bis 20 entsprechend anzuwenden. 

§ 35 Deckungsrückstellung 

(1) In der Ansparphase ist die Deckungsrückstellung das planmäßig zuzurechnende Versorgungskapital 

auf der Grundlage der gezahlten Beiträge und der daraus erzielten Erträge. Dabei kann ein kollektives 

Versorgungskapital gebildet werden, das den Versorgungsanwärtern insgesamt planmäßig zugerechnet ist. 

(2) In der Rentenbezugszeit ist die Deckungsrückstellung nach der retrospektiven Methode zu bilden, 

wobei die Deckungsrückstellung bei Rentenbeginn dem vorhandenen Versorgungskapital des 

Versorgungsanwärters entspricht. 

(3) Mit Zusatzbeiträgen nach § 23 Absatz 1 des Betriebsrentengesetzes und daraus erzielten Erträgen kann 

eine zusätzliche Deckungsrückstellung gebildet werden, die den Versorgungsberechtigten insgesamt 

zugeordnet ist. 

§ 36 Kapitaldeckungsgrad 

(1) Der Kapitaldeckungsgrad ist das Verhältnis der Deckungsrückstellung, die nach § 35 Absatz 2 für die 

Rentenempfänger zu bilden ist, zum Barwert der durch die durchführende Einrichtung an diese 

Rentenempfänger zu erbringenden Leistungen, gegebenenfalls einschließlich damit verbundener 

Anwartschaften auf Hinterbliebenenleistungen. Bei der Berechnung des Barwerts ist § 24 Absatz 2 Satz 2 bis 

4 entsprechend anzuwenden. 

(2) Der Kapitaldeckungsgrad darf 125 Prozent nicht übersteigen. 

§ 37 Anfängliche Höhe der lebenslangen Zahlung 

(1) Die anfängliche Höhe der lebenslangen Zahlung ergibt sich durch Verrentung des bei Rentenbeginn 

vorhandenen Versorgungskapitals des Versorgungsanwärters. Bei der Verrentung sind die planmäßigen 
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Verwaltungskosten zu berücksichtigen. Im Übrigen sind die Rechnungsgrundlagen zu verwenden, mit denen 

der Barwert nach § 36 Absatz 1 Satz 2 berechnet wird. Abweichend von Satz 3 kann der Rechnungszins nach 

Maßgabe des Absatzes 2 vorsichtiger gewählt werden. 

(2) Der Rechnungszins zur Verrentung des bei Rentenbeginn vorhandenen Versorgungskapitals darf nur 

insoweit vorsichtiger gewählt werden, als sich für das Versorgungsverhältnis bei entsprechender 

Anwendung von § 36 Absatz 1 ein Kapitaldeckungsgrad ergibt, der die Obergrenze nach § 36 Absatz 2 nicht 

übersteigt. 

§ 38 Anpassung der lebenslangen Zahlungen 

(1) Der Kapitaldeckungsgrad nach § 36 Absatz 1 darf 100 Prozent nicht unterschreiten und die 

Obergrenze nach § 36 Absatz 2 nicht übersteigen. Fällt der Kapitaldeckungsgrad unter 100 Prozent, sind die 

durch die durchführende Einrichtung an die Rentenempfänger zu erbringenden Leistungen zu senken; bei 

einem zu hohen Kapitaldeckungsgrad sind diese Leistungen zu erhöhen. Nach der Anpassung der Leistungen 

muss die Anforderung nach Satz 1 wieder erfüllt sein. 

(2) Eine Erhöhung der Leistungen darf nur insoweit vorgenommen werden, als ein Kapitaldeckungsgrad von 

110 Prozent nicht unterschritten wird.  

(3) Die durchführende Einrichtung hat zu gewährleisten, dass die Anforderung nach Absatz 1 Satz 1 jederzeit 

eingehalten wird. Mindestens einmal jährlich hat sie die an die Rentenempfänger zu erbringenden 

Leistungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

§ 39 Risikomanagement 

(1) Im Rahmen des Risikomanagements sind die Vorgaben des Betriebsrentengesetzes sowie die 

zugrunde liegenden Vereinbarungen, insbesondere zur Begrenzung der Volatilität des Versorgungskapitals 

und der lebenslangen Zahlungen, zu berücksichtigen. 

(2) Zu den Vereinbarungen im Sinne des Absatzes 1 gehören die den Zusagen zugrunde liegenden 

Tarifverträge nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a des Betriebsrentengesetzes sowie die der Durchführung dieser 

Zusagen zugrunde liegenden schriftlichen Vereinbarungen mit der durchführenden Einrichtung. Die 

durchführende Einrichtung hat vor dem Abschluss einer Vereinbarung zur Durchführung von Zusagen nach § 

1 Absatz 2 Nummer 2a des Betriebsrentengesetzes zu prüfen, ob die Durchführung dieser Zusagen in der 

vorgesehenen Form mit den bestehenden aufsichtsrechtlichen Regelungen vereinbar ist. 

(3) Die Risikostrategie im Sinne von § 26 Absatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes hat Art, Umfang 

und Komplexität des Geschäfts der Durchführung reiner Beitragszusagen und der mit diesem Geschäft 

verbundenen Risiken ausdrücklich zu berücksichtigen. 

(4) Das Risikomanagement hat Verfahren zur Messung, Überwachung, Steuerung und Begrenzung der 

Volatilität der lebenslangen Zahlungen vorzusehen. Die Festlegungen der Tarifvertragsparteien sind dabei zu 

berücksichtigen. 
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(5) Das Risikomanagement muss konsistent sein mit den Informationen der durchführenden Einrichtung 

gegenüber den Versorgungsanwärtern, Rentenempfängern und Tarifvertragsparteien. Dies betrifft 

insbesondere die Informationen zur erwarteten Höhe der lebenslangen Zahlungen und zu ihrer erwarteten 

Volatilität sowie zu der erwarteten Volatilität des Versorgungskapitals. 

§ 40 Risikoberichte 

In den unternehmensinternen Risikoberichten im Sinne des § 26 Absatz 1 Satz 1 und 2 des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes, die der Berichterstattung gegenüber dem Vorstand dienen, ist darzulegen, 

wie im Rahmen des Risikomanagements die Durchführung reiner Beitragszusagen berücksichtigt wurde. 

Dabei ist insbesondere auf die Vorgaben des § 39 einzugehen. 

§ 41 Laufende Informationspflichten gegenüber den Versorgungsanwärtern und Rentenempfängern 

(1) Über die sonstigen verpflichtenden Informationen hinaus stellt die durchführende Einrichtung den 

Versorgungsanwärtern mindestens einmal jährlich folgende Informationen kostenlos zur Verfügung: 

1. die Höhe des planmäßig zuzurechnenden Versorgungskapitals des Versorgungsanwärters und die 

Höhe der lebenslangen Zahlung, die sich ohne weitere Beitragszahlung allein aus diesem Versorgungskapital 

ergäbe, jeweils mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass diese Beträge nicht garantiert sind und sich bis zum 

Rentenbeginn verringern oder erhöhen können, 

2. die Höhe der bisher insgesamt eingezahlten Beiträge und gesondert die Höhe der während des 

letzten Jahres eingezahlten Beiträge, 

3. die jährliche Rendite des Sicherungsvermögens nach § 244c des Versiche-rungsaufsichtsgesetzes, 

zumindest für die letzten fünf Jahre und 

4. Informationen über Wahlrechte, die der Versorgungsanwärter während der Anwartschaftsphase 

oder bei Rentenbeginn ausüben kann. 

(2) Über die sonstigen verpflichtenden Informationen hinaus stellt die durchführende Einrichtung den 

Rentenempfängern mindestens einmal jährlich folgende Informationen kostenlos zur Verfügung: 

1. Informationen über die allgemeinen Regelungen zur Anpassung der Höhe der lebenslangen Zahlung 

mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die aktuelle Höhe der lebenslangen Zahlung nicht garantiert ist und 

sich verringern oder erhöhen kann, 

2. die Höhe des zuletzt ermittelten Kapitaldeckungsgrads, 

3. eine Einschätzung darüber, ob und gegebenenfalls wann mit einer Anpassung der Höhe der 

lebenslangen Zahlungen zu rechnen ist. 
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§ 42 Berichterstattung gegenüber der Aufsichtsbehörde 

(1) Schließt eine durchführende Einrichtung eine Vereinbarung zur Durchführung reiner Beitragszusagen 

ab, so hat sie der Aufsichtsbehörde unverzüglich die folgenden Unterlagen vorzulegen: 

1. die Vereinbarung,  

2. den zugrunde liegenden Tarifvertrag nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a des Betriebsrentengesetzes sowie 

3. das Ergebnis ihrer Prüfung nach § 39 Absatz 2 Satz 2. 

(2) Die durchführende Einrichtung hat der Aufsichtsbehörde spätestens sieben Monate nach dem Ende 

eines Geschäftsjahres Folgendes mitzuteilen: 

1. die Höhe des Kapitaldeckungsgrades und die Höhe der maßgebenden Obergrenze, 

2. die Annahmen und Methoden zur Festlegung der anfänglichen Höhe der lebenslangen Zahlung, 

3. das Ausmaß der Anpassungen der lebenslangen Zahlungen sowie die den Anpassungen zugrunde 

liegenden Annahmen und Methoden. 

Bei Pensionsfonds haben diese Ausführungen im Rahmen des versicherungsmathematischen 
Gutachtens nach § 10 Absatz 1 Nummer 4 zu erfolgen, bei Pensionskassen im Rahmen des 
versicherungsmathematischen Gutachtens nach § 17 der Versicherungsberichterstattungs- 
Verordnung.  
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Einkommensteuergesetz 

§ 3  

Steuerfrei sind 

[…] 

55. der in den Fällen des § 4 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes vom 19. Dezember 

1974 (BGBl. I S. 3610), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung geleistete Übertragungswert nach § 4 Absatz 5 des 

Betriebsrentengesetzes, wenn die betriebliche Altersversorgung beim ehemaligen und neuen Arbeitgeber über 

einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung durchgeführt wird; 

dies gilt auch, wenn eine Versorgungsanwartschaft aus einer betrieblichen Altersversorgung aufgrund 

vertraglicher Vereinbarung ohne Fristerfordernis unverfallbar ist. Satz 1 gilt auch, wenn der 

Übertragungswert vom ehemaligen Arbeitgeber oder von einer Unterstützungskasse an den neuen 

Arbeitgeber oder eine andere Unterstützungskasse geleistet wird. Die Leistungen des neuen Arbeitgebers, der 

Unterstützungskasse, des Pensionsfonds, der Pensionskasse oder des Unternehmens der Lebensversicherung 

auf Grund des Betrags nach Satz 1 und 2 gehören zu den Einkünften, zu denen die Leistungen gehören würden, 

wenn die Übertragung nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes nicht 

stattgefunden hätte; 

55c. Übertragungen von Altersvorsorgevermögen im Sinne des § 92 auf einen anderen auf den Namen des 

Steuerpflichtigen lautenden Altersvorsorgevertrag (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b des 

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes), soweit die Leistungen zu steuerpflichtigen Einkünften nach § 

22 Nummer 5 führen würden. Dies gilt entsprechend 

a) wenn Anwartschaften aus einer betrieblichen Altersversorgung, die über einen Pensionsfonds, eine 

Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung (Direktversicherung) durchgeführt wird, 

lediglich auf einen anderen Träger einer betrieblichen Altersversorgung in Form eines Pensionsfonds, einer 

Pensionskasse oder eines Unternehmens der Lebensversicherung (Direktversicherung) übertragen werden, 

soweit keine Zahlungen unmittelbar an den Arbeitnehmer erfolgen, 

b)a) wenn Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung abgefunden werden, soweit das 

Altersvorsorgevermögen zugunsten eines auf den Namen des Steuerpflichtigen lautenden 

Altersvorsorgevertrages geleistet wird, 

c)b) wenn im Fall des Todes des Steuerpflichtigen das Altersvorsorgevermögen auf einen auf den Namen des 

Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag übertragen wird, wenn die Ehegatten im Zeitpunkt des Todes des 

Zulageberechtigten nicht dauernd getrennt gelebt haben (§ 26 Absatz 1) und ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat hatten, auf den das 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist; 
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56. Zuwendungen des Arbeitgebers nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 1 aus dem ersten 

Dienstverhältnis an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen 

Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung 

in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes) vorgesehen ist, soweit diese Zuwendungen im Kalenderjahr 2 1 Prozent der 

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen. Der in Satz 1 genannte 

Höchstbetrag erhöht sich ab 1. Januar 2014 auf 2 Prozent, ab 1. Januar 2020 auf 3 Prozent und ab 1. Januar 

2025 auf 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. Die Beträge nach 

den Sätzen 1 und 2 sind jeweils um die nach § 3 Nummer 63 Satz 1, 3 oder Satz 4 steuerfreien Beträge zu 

mindern; 

62. Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers, soweit der Arbeitgeber dazu 

nach sozialversicherungsrechtlichen oder anderen gesetzlichen Vorschriften oder nach einer auf gesetzlicher 

Ermächtigung beruhenden Bestimmung verpflichtet ist, und es sich nicht um Zuwendungen oder Beiträge des 

Arbeitgebers nach den Nummern 56, und 63 und 63a handelt. Den Ausgaben des Arbeitgebers für die 

Zukunftssicherung, die auf Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden, werden gleichgestellt Zuschüsse 

des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers 

    a)        für eine Lebensversicherung, 

    b)        für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, 

    c)        für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe, 

    wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit worden 

ist. Die Zuschüsse sind nur insoweit steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von der Versicherungspflicht in 

der allgemeinen Rentenversicherung die Hälfte und bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der 

knappschaftlichen Rentenversicherung zwei Drittel der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers nicht 

übersteigen und nicht höher sind als der Betrag, der als Arbeitgeberanteil bei Versicherungspflicht in der 

allgemeinen Rentenversicherung oder in der knappschaftlichen Rentenversicherung zu zahlen wäre; . Die Sätze 

2 und 3 gelten sinngemäß für Beiträge des Arbeitgebers zu einer Pensionskasse, wenn der Arbeitnehmer bei 

diesem Arbeitgeber nicht im Inland beschäftigt ist und der Arbeitgeber keine Beiträge zur gesetzlichen 

Rentenversicherung im Inland leistet; Beiträge des Arbeitgebers zu einer Rentenversicherung auf Grund 

gesetzlicher Verpflichtung sind anzurechnen; 

63. Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse 

oder für eine Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, bei der 

eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form einer 

Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung) vorgesehen ist, soweit die 

Beiträge im Kalenderjahr 4 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
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nicht übersteigen.  Dies gilt nicht, soweit der Arbeitnehmer nach § 1a Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes 

verlangt hat, dass die Voraussetzungen für eine Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI erfüllt werden. Aus 

Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses geleistete Beiträge im Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei, 

soweit sie 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung vervielfältigt mit 

der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber 

bestanden hat, höchstens jedoch zehn Kalenderjahre, nicht übersteigen. Beiträge im Sinne des Satzes 1, die 

für Kalenderjahre nachgezahlt werden, in denen das erste Dienstverhältnis ruhte und vom Arbeitgeber im 

Inland kein steuerpflichtiger Arbeitslohn bezogen wurde, sind steuerfrei, soweit sie 8 Prozent der 

Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung, vervielfältigt mit der Anzahl dieser 

Kalenderjahre, höchstens jedoch zehn Kalenderjahre, nicht übersteigen. Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht 

sich um 1 800 Euro, wenn die Beiträge im Sinne des Satzes 1 auf Grund einer Versorgungszusage geleistet 

werden, die nach dem 31. Dezember 2004 erteilt wurde. Aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses 

geleistete Beiträge im Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei, soweit sie 1 800 Euro vervielfältigt mit der Anzahl der 

Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat, nicht 

übersteigen; der vervielfältigte Betrag vermindert sich um die nach den Sätzen 1 und 3 steuerfreien Beiträge, 

die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs 

vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat; Kalenderjahre vor 2005 sind dabei jeweils nicht zu 

berücksichtigen; 

63a. Sicherungsbeiträge des Arbeitgebers nach § 23 Absatz 1 des Betriebsrentengesetzes, soweit sie nicht 

unmittelbar dem einzelnen Arbeitnehmer gutgeschrieben oder zugerechnet werden; 

65. a) Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung (§ 14 des Betriebsrentengesetzes) zugunsten eines 

Versorgungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen an eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der 

Lebensversicherung zur Ablösung von Verpflichtungen, die der Träger der Insolvenzsicherung im Sicherungsfall 

gegenüber dem Versorgungsberechtigten und seinen Hinterbliebenen hat, 

    b) Leistungen zur Übernahme von Versorgungsleistungen oder unverfallbaren Versorgungsanwartschaften 

durch eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung in den in § 4 Absatz 4 des 

Betriebsrentengesetzes bezeichneten Fällen, und 

    c) der Erwerb von Ansprüchen durch den Arbeitnehmer gegenüber einem Dritten im Fall der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens oder in den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 4 des Betriebsrentengesetzes, soweit der Dritte 

neben dem Arbeitgeber für die Erfüllung von Ansprüchen auf Grund bestehender Versorgungsverpflichtungen 

oder Versorgungsanwartschaften gegenüber dem Arbeitnehmer und dessen Hinterbliebenen einsteht; dies gilt 

entsprechend, wenn der Dritte für Wertguthaben aus einer Vereinbarung über die Altersteilzeit nach dem 

Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), zuletzt geändert durch Artikel 234 der Verordnung vom 

31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), in der jeweils geltenden Fassung oder auf Grund von Wertguthaben aus 

einem Arbeitszeitkonto in den im ersten Halbsatz genannten Fällen für den Arbeitgeber einsteht und .  
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d) der Erwerb von Ansprüchen durch den Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem Eintritt in die 

Versicherung nach § 8 Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes. 

In den Fällen nach Buchstabe a, b und c gehören die Leistungen der Pensionskasse, des Unternehmens der 

Lebensversicherung oder des Dritten zu den Einkünften, zu denen jene Leistungen gehören würden, die ohne 

Eintritt eines Falles nach Buchstabe a, b und c zu erbringen wären. Soweit sie zu den Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 19 gehören, ist von ihnen Lohnsteuer einzubehalten. Für die Erhebung 

der Lohnsteuer gelten die Pensionskasse, das Unternehmen der Lebensversicherung oder der Dritte als 

Arbeitgeber und der Leistungsempfänger als Arbeitnehmer;. Im Fall des Buchstaben d gehören die 

Versorgungsleistungen des Unternehmens der Lebensversicherung oder der Pensionskasse, soweit sie auf 

Beiträgen beruhen, die bis zum Eintritt des Arbeitnehmers in die Versicherung geleistet wurden, zu den 

sonstigen Einkünften im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 1; soweit der Arbeitnehmer in den Fällen des § 8 

Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortgesetzt hat, sind die auf 

diesen Beiträgen beruhenden Versorgungsleistungen sonstige Einkünften im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 1 

oder Satz 2; 

§ 10  

(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch 

Werbungskosten sind oder wie Betriebsausgaben oder Werbungskosten behandelt werden: 

[…] 

2.  

a) Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen oder zur landwirtschaftlichen Alterskasse sowie zu 

berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare 

Leistungen erbringen;  

b) Beiträge des Steuerpflichtigen 

    aa) […] 

    bb) […] Beiträge nach § 168 Absatz 1 Nummer 1b oder 1c oder nach § 172 Absatz 3 oder 3a des Sechsten 

Buches Sozialgesetzbuch werden abweichend von Satz 2 6 nur auf Antrag des Steuerpflichtigen 

hinzugerechnet; 

§ 10a Zusätzliche Altersvorsorge 

(1) In der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherte können Altersvorsorgebeiträge (§ 

82) zuzüglich der dafür nach Abschnitt XI zustehenden Zulage jährlich bis zu 2 100 Euro als Sonderausgaben 

abziehen; das Gleiche gilt für 
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 1.  Empfänger von inländischer Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem 

Landesbesoldungsgesetz, 

 2.  Empfänger von Amtsbezügen aus einem inländischen Amtsverhältnis, deren Versorgungsrecht 

die entsprechende Anwendung des § 69e Absatz 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes vorsieht, 

 3.  die nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

versicherungsfrei Beschäftigten, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder nach § 230 Absatz 2 Satz 2 des 

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der Versicherungspflicht befreiten Beschäftigten, deren 

Versorgungsrecht die entsprechende Anwendung des § 69e Absatz 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes 

vorsieht, 

 4.  Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die ohne Besoldung beurlaubt sind, für 

die Zeit einer Beschäftigung, wenn während der Beurlaubung die Gewährleistung einer 

Versorgungsanwartschaft unter den Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten Buches 

Sozialgesetzbuch auf diese Beschäftigung erstreckt wird, und 

 5.  Steuerpflichtige im Sinne der Nummern 1 bis 4, die beurlaubt sind und deshalb keine 

Besoldung, Amtsbezüge oder Entgelt erhalten, sofern sie eine Anrechnung von Kindererziehungszeiten nach § 

56 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen könnten, wenn die Versicherungsfreiheit in der 

inländischen gesetzlichen Rentenversicherung nicht bestehen würde, 

wenn sie spätestens bis zum Ablauf des Beitragsjahres (§ 88) zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr 

(§ 88) folgt, gegenüber der zuständigen Stelle (§ 81a) schriftlich eingewilligt haben, dass diese der zentralen 

Stelle (§ 81) jährlich mitteilt, dass der Steuerpflichtige zum begünstigten Personenkreis gehört, dass die 

zuständige Stelle der zentralen Stelle die für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86) und die 

Gewährung der Kinderzulage (§ 85) erforderlichen Daten übermittelt und die zentrale Stelle diese Daten für 

das Zulageverfahren verwenden darf. Bei der Erteilung der Einwilligung ist der Steuerpflichtige darauf 

hinzuweisen, dass er die Einwilligung vor Beginn des Kalenderjahres, für das sie erstmals nicht mehr gelten soll, 

gegenüber der zuständigen Stelle widerrufen kann. […] 

(7) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Regelungen des § 10a und des Abschnitts XI in der für das 

jeweilige Beitragsjahr geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 22 Arten der sonstigen Einkünfte 

Sonstige Einkünfte sind 

[…] 

5.    Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktversicherungen. Soweit 

die Leistungen nicht auf Beiträgen, auf die § 3 Nummer 63, 63a, § 10a, oder Abschnitt XI  oder Abschnitt XII 

angewendet wurde, nicht auf Zulagen im Sinne des Abschnitts XI, nicht auf Zahlungen im Sinne des § 92a 
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Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 und des § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 2, nicht auf steuerfreien Leistungen nach § 3 

Nummer 66 und nicht auf Ansprüchen beruhen, die durch steuerfreie Zuwendungen nach § 3 Nummer 56 oder 

die durch die nach § 3 Nummer 55b Satz 1 oder § 3 Nummer 55c steuerfreie Leistung aus einem neu 

begründeten Anrecht erworben wurden, 

[…] 

 Wird auf Grund einer internen Teilung nach § 10 des Versorgungsausgleichsgesetzes oder einer externen 

Teilung nach § 14 des Versorgungsausgleichsgesetzes ein Anrecht zugunsten der ausgleichsberechtigten 

Person begründet, so gilt dieser Vertrag insoweit zu dem gleichen Zeitpunkt als abgeschlossen wie der Vertrag 

der ausgleichspflichtigen Person, wenn die aus dem Vertrag der ausgleichspflichtigen Person ausgezahlten 

Leistungen zu einer Besteuerung nach Satz 2 führen. Für Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen nach § 93 

Absatz 3 ist § 34 Absatz 1 entsprechend anzuwenden. Soweit Begünstigungen, die mit denen in Satz 2 

vergleichbar sind, bei der deutschen Besteuerung gewährt wurden, gelten die darauf beruhenden Leistungen 

ebenfalls als Leistung nach Satz 1. § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 in der ab 27. Juli 2016 geltenden Fassung 

ist anzuwenden, soweit keine Steuerbefreiung nach den §§ 8 bis 12 des Investmentsteuergesetzes erfolgt ist. 

§ 22a Rentenbezugsmitteilungen an die zentrale Stelle 

[…] 

6. ab dem 1. Januar 2017 zwei gesonderte Merkmale ein gesondertes Merkmal für Verträge, auf denen 

gefördertes Altersvorsorgevermögen gebildet wurde; die zentrale Stelle ist in diesen Fällen berechtigt, die 

Daten dieser Rentenbezugsmitteilung im Zulagekonto zu speichern und zu verarbeiten.; 

7.  ab dem 1. Januar 2019 die gesonderte Kennzeichnung einer Leistung aus einem Altersvorsorgevertrag 

nach § 93 Absatz 3. 

[…] 

(5) Wird eine Rentenbezugsmitteilung nicht innerhalb der in § 93c Absatz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung 

Absatz 1 Satz 1 genannten Frist übermittelt, so ist für jeden angefangenen Monat, in dem die 

Rentenbezugsmitteilung noch aussteht, ein Betrag in Höhe von 10 Euro für jede ausstehende 

Rentenbezugsmitteilung an die zentrale Stelle zu entrichten (Verspätungsgeld). Die Erhebung erfolgt durch die 

zentrale Stelle im Rahmen ihrer Prüfung nach § 93c Absatz 4 der Abgabenordnung  Absatz 4. Von der 

Erhebung ist abzusehen, soweit die Fristüberschreitung auf Gründen beruht, die die mitteilungspflichtige Stelle 

nicht zu vertreten hat. Das Handeln eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen steht dem 

eigenen Handeln gleich. Das von einer mitteilungspflichtigen Stelle zu entrichtende Verspätungsgeld darf 50 

000 Euro für alle für einen Veranlagungszeitraum zu übermittelnden Rentenbezugsmitteilungen nicht 

übersteigen. 

§ 50f Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
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1.    entgegen § 22a Absatz 1 Satz 1 und 2 dort genannte Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig übermittelt oder eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht 

oder 

2    entgegen § 22a Absatz 2 Satz 8 9 die Identifikationsnummer für andere als die dort genannten Zwecke 

verwendet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 

fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die 

zentrale Stelle nach § 81. 

§ 52 Anwendungsvorschriften 

[…] 

(4)  

[…] 

§ 3 Nummer 40 Satz 3 und 4 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die 

einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 

geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden. 7Bei vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahren ist § 3 

Nummer 40 Buchstabe d Satz 2 in der am 30. Juni 2013 geltenden Fassung erstmals für den 

Veranlagungszeitraum anzuwenden, in dem das Wirtschaftsjahr endet, das nach dem 31. Dezember 2013 

begonnen hat. 8§ 3 Nummer 40a in der am 6. August 2004 geltenden Fassung ist auf Vergütungen im Sinne des 

§ 18 Absatz 1 Nummer 4 anzuwenden, wenn die vermögensverwaltende Gesellschaft oder Gemeinschaft nach 

dem 31. März 2002 und vor dem 1. Januar 2009 gegründet worden ist oder soweit die Vergütungen in 

Zusammenhang mit der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften stehen, die nach dem 7. November 

2003 und vor dem 1. Januar 2009 erworben worden sind. § 3 Nummer 40a in der am 19. August 2008 

geltenden Fassung ist erstmals auf Vergütungen im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 4 anzuwenden, wenn die 

vermögensverwaltende Gesellschaft oder Gemeinschaft nach dem 31. Dezember 2008 gegründet worden ist. § 

3 Nummer 63 ist bei Beiträgen für eine Direktversicherung nicht anzuwenden, wenn die entsprechende 

Versorgungszusage vor dem 1. Januar 2005 erteilt wurde und der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber 

für diese Beiträge auf die Anwendung des § 3 Nummer 63 verzichtet hat. Der Verzicht gilt für die Dauer des 

Dienstverhältnisses; er ist bis zum 30. Juni 2005 oder bei einem späteren Arbeitgeberwechsel bis zur ersten 

Beitragsleistung zu erklären. Der Höchstbetrag nach § 3 Nummer 63 Satz 1 verringert sich um Zuwendungen, 

auf die § 40b Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung 

angewendet wird. § 3 Nummer 63 Satz 3 in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung ist nicht anzuwenden, 

soweit § 40b Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 und 4 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung 

angewendet wird.§ 3 Nummer 63 Satz 3 und 4 ist nicht anzuwenden, wenn § 40b Absatz 1 und 2 in der am 31. 
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Dezember 2004 geltenden Fassung angewendet wird. 13§ 3 Nummer 71 in der am 31. Dezember 2014 

geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden.  

[…] 

(40) § 40b Absatz 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden auf Beiträge 

für eine Direktversicherung des Arbeitnehmers und Zuwendungen an eine Pensionskasse, wenn vor dem 1. 

Januar 2018 mindestens ein Beitrag nach § 40b Absatz 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden 

Fassung pauschal besteuert wurde die auf Grund einer Versorgungszusage geleistet werden, die vor dem 1. 

Januar 2005 erteilt wurde. Sofern die Beiträge für eine Direktversicherung die Voraussetzungen des § 3 

Nummer 63 erfüllen, gilt dies nur, wenn der Arbeitnehmer nach Absatz 4 gegenüber dem Arbeitgeber für diese 

Beiträge auf die Anwendung des § 3 Nummer 63 verzichtet hat. 

[…] 

§ 84 Grundzulage 

Jeder Zulageberechtigte erhält eine Grundzulage; diese beträgt jährlich 154 165 175 Euro. Für 

Zulageberechtigte nach § 79 Satz 1, die zu Beginn des Beitragsjahres (§ 88) das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, erhöht sich die Grundzulage nach Satz 1 um einmalig 200 Euro. Die Erhöhung nach Satz 2 ist 

für das erste nach dem 31. Dezember 2007 beginnende Beitragsjahr zu gewähren, für das eine 

Altersvorsorgezulage beantragt wird. 

§ 85 Kinderzulage 

(1) Die Kinderzulage beträgt für jedes Kind, für das dem Zulageberechtigten Kindergeld ausgezahlt wird für das 

gegenüber dem Zulageberechtigten Kindergeld festgesetzt wird, jährlich 185 Euro. Für ein nach dem 31. 

Dezember 2007 geborenes Kind erhöht sich die Kinderzulage nach Satz 1 auf 300 Euro. Der Anspruch auf 

Kinderzulage entfällt für den Veranlagungszeitraum, für den das Kindergeld insgesamt zurückgefordert wird. 

Erhalten mehrere Zulageberechtigte für dasselbe Kind Kindergeld, steht die Kinderzulage demjenigen zu, dem 

für den ersten Anspruchszeitraum (§ 66 Absatz 2) im Kalenderjahr Kindergeld ausgezahlt worden ist dem 

gegenüber für den ersten Anspruchszeitraum (§ 66 Absatz 2) im Kalenderjahr Kindergeld festgesetzt worden 

ist. 

(2) Bei Eltern, die miteinander verheiratet sind, nicht dauernd getrennt leben (§ 26 Absatz 1) und ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat 

haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist, 

wird die Kinderzulage der Mutter zugeordnet, auf Antrag beider Eltern dem Vater. Bei Eltern, die miteinander 

eine Lebenspartnerschaft führen, nicht dauernd getrennt leben (§ 26 Absatz 1) und ihren Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat haben, auf den das 

EWR-Abkommen anwendbar ist, ist die Kinderzulage dem Lebenspartner zuzuordnen, dem das Kindergeld 

ausgezahlt wird dem gegenüber das Kindergeld festgesetzt wird, auf Antrag beider Eltern dem anderen 

Lebenspartner. Der Antrag kann für ein abgelaufenes Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden. 
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§ 90 Verfahren 

(1) Die zentrale Stelle ermittelt auf Grund der von ihr erhobenen oder der ihr übermittelten Daten, ob und in 

welcher Höhe ein Zulageanspruch besteht. Soweit der zuständige Träger der Rentenversicherung keine 

Versicherungsnummer vergeben hat, vergibt die zentrale Stelle zur Erfüllung der ihr nach diesem Abschnitt 

zugewiesenen Aufgaben eine Zulagenummer. Die zentrale Stelle teilt im Fall eines Antrags nach § 10a Absatz 

1a der zuständigen Stelle, im Fall eines Antrags nach § 89 Absatz 1 Satz 4 dem Anbieter die Zulagenummer mit; 

von dort wird sie an den Antragsteller weitergeleitet. 

(2) Die zentrale Stelle veranlasst die Auszahlung an den Anbieter zugunsten der Zulageberechtigten durch die 

zuständige Kasse. Ein gesonderter Zulagenbescheid ergeht vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht. Der Anbieter hat 

die erhaltenen Zulagen unverzüglich den begünstigten Verträgen gutzuschreiben. Zulagen, die nach Beginn der 

Auszahlungsphase für das Altersvorsorgevermögen von der zentralen Stelle an den Anbieter überwiesen 

werden, können vom Anbieter an den Anleger ausgezahlt werden. Besteht kein Zulageanspruch, so teilt die 

zentrale Stelle dies dem Anbieter durch Datensatz mit. Die zentrale Stelle teilt dem Anbieter die 

Altersvorsorgebeiträge im Sinne des § 82, auf die § 10a oder dieser Abschnitt angewendet wurde, durch 

Datensatz mit. 

(3) Erkennt die zentrale Stelle bis zum Ende des zweiten dritten auf die Ermittlung der Zulage folgenden 

Jahres nachträglich, dass der Zulageanspruch ganz oder teilweise nicht besteht oder weggefallen ist, so hat sie 

zu Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zulagen bis zum Ablauf eines Jahres nach der Erkenntnis 

zurückzufordern und dies dem Anbieter durch Datensatz mitzuteilen. Bei bestehendem Vertragsverhältnis hat 

der Anbieter das Konto zu belasten. Die ihm im Kalendervierteljahr mitgeteilten Rückforderungsbeträge hat er 

bis zum zehnten Tag des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats in einem Betrag bei der zentralen Stelle 

anzumelden und an diese abzuführen. Die Anmeldung nach Satz 3 ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 

abzugeben. Sie gilt als Steueranmeldung im Sinne der Abgabenordnung. 

(3a) Erfolgt nach der Durchführung einer versorgungsrechtlichen Teilung eine Rückforderung von zu Unrecht 

gezahlten Zulagen, setzt die zentrale Stelle den Rückforderungsbetrag nach Absatz 3 unter Anrechnung 

bereits vom Anbieter einbehaltener und abgeführter Beträge gegenüber dem Zulageberechtigten fest, 

soweit 

1. das Guthaben auf dem Vertrag des Zulageberechtigten zur Zahlung des Rückforderungsbetrags nach § 90 

Absatz 3 Satz 1 nicht ausreicht und 

2. im Rückforderungsbetrag ein Zulagebetrag enthalten ist, der in der Ehe- oder Lebenspartnerschaftszeit 

ausgezahlt wurde. 

Erfolgt nach einer Inanspruchnahme eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrags im Sinne des § 92a Absatz 1 

oder während einer unmittelbaren Darlehenstilgung bei Altersvorsorgeverträgen nach § 1 Absatz 1a Satz 1 

Nummer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes eine Rückforderung zu Unrecht gezahlter 

Zulagen, setzt die zentrale Stelle den Rückforderungsbetrag nach Absatz 3 unter Anrechnung bereits vom 
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Anbieter einbehaltener und abgeführter Beträge gegenüber dem Zulageberechtigten fest, soweit das 

Guthaben auf dem Altersvorsorgevertrag des Zulageberechtigten zur Zahlung des Rückforderungsbetrags 

nicht ausreicht. Der Anbieter hat in diesen Fällen der zentralen Stelle die nach Absatz 3 einbehaltenen und 

abgeführten Beträge nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte 

Datenfernübertragung mitzuteilen. 

(4) Eine Festsetzung der Zulage erfolgt nur auf besonderen Antrag des Zulageberechtigten. Der Antrag ist 

schriftlich innerhalb eines Jahres vom Antragsteller an den Anbieter zu richten; die Frist beginnt mit der 

Erteilung der Bescheinigung nach § 92, die die Ermittlungsergebnisse für das Beitragsjahr enthält, für das eine 

Festsetzung der Zulage erfolgen soll. Der Anbieter leitet den Antrag der zentralen Stelle zur Festsetzung zu. Er 

hat dem Antrag eine Stellungnahme und die zur Festsetzung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die 

zentrale Stelle teilt die Festsetzung auch dem Anbieter mit. Im Übrigen gilt Absatz 3 entsprechend. 

(5) Im Rahmen des Festsetzungsverfahrens kann der Zulageberechtigte bis zum rechtskräftigen Abschluss 

des Festsetzungsverfahrens eine nicht fristgerecht abgegebene Einwilligung nach § 10a Absatz 1 Satz 1 

Halbsatz 2 gegenüber der zuständigen Stelle nachholen. Über die Nachholung hat er die zentrale Stelle unter 

Angabe des Datums der Erteilung der Einwilligung unmittelbar zu informieren. Hat der Zulageberechtigte im 

Rahmen des Festsetzungsverfahrens eine wirksame Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle erteilt, 

wird er so gestellt, als hätte er die Einwilligung innerhalb der Frist nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 

wirksam gestellt. 

§ 92 Bescheinigung 

Der Anbieter hat dem Zulageberechtigten jährlich bis zum Ablauf des auf das Beitragsjahr folgenden Jahres 

eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu erteilen über 

[…] 

§ 92a Verwendung für eine selbst genutzte Wohnung 

(2) Der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag, die Tilgungsleistungen im Sinne des § 82 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

und die hierfür gewährten Zulagen sind durch die zentrale Stelle in Bezug auf den zugrunde liegenden 

Altersvorsorgevertrag gesondert zu erfassen (Wohnförderkonto); die zentrale Stelle teilt für jeden 

Altersvorsorgevertrag, für den sie ein Wohnförderkonto (Altersvorsorgevertrag mit Wohnförderkonto) führt, 

dem Anbieter jährlich den Stand des Wohnförderkontos nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 

Datenfernübertragung mit. Beiträge, die nach § 82 Absatz 1 Satz 3 wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, 

sind im Zeitpunkt der unmittelbaren Darlehenstilgung einschließlich der zur Tilgung eingesetzten Zulagen und 

Erträge in das Wohnförderkonto aufzunehmen; zur Tilgung eingesetzte ungeförderte Beiträge einschließlich 

der darauf entfallenden Erträge fließen dem Zulageberechtigten in diesem Zeitpunkt zu. Nach Ablauf eines 

Beitragsjahres, letztmals für das Beitragsjahr des Beginns der Auszahlungsphase, ist der sich aus dem 

Wohnförderkonto ergebende Gesamtbetrag um 2 Prozent zu erhöhen. Das Wohnförderkonto ist zu 

vermindern um 
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[…] 

2. den Verminderungsbetrag nach Satz 5. 

Verminderungsbetrag ist der sich mit Ablauf des Kalenderjahres des Beginns der Auszahlungsphase ergebende 

Stand des Wohnförderkontos dividiert durch die Anzahl der Jahre bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres des 

Zulageberechtigten; als Beginn der Auszahlungsphase gilt der vom Zulageberechtigten und Anbieter 

vereinbarte Zeitpunkt, der zwischen der Vollendung des 60. Lebensjahres und des 68. Lebensjahres des 

Zulageberechtigten liegen muss; ist ein Auszahlungszeitpunkt nicht vereinbart, so gilt die Vollendung des 67. 

Lebensjahres als Beginn der Auszahlungsphase; die Verschiebung des Beginns der Auszahlungsphase über das 

68. Lebensjahr des Zulageberechtigten hinaus ist unschädlich, sofern es sich um eine Verschiebung im Zu-

sammenhang mit der Abfindung einer Kleinbetragsrente auf Grund der Regelung nach § 1 Satz 1 Nummer 4 

Buchstabe a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes handelt. Anstelle einer Verminderung nach 

Satz 5 kann der Zulageberechtigte jederzeit in der Auszahlungsphase von der zentralen Stelle die Auflösung des 

Wohnförderkontos verlangen (Auflösungsbetrag). Der Anbieter hat im Zeitpunkt der unmittelbaren 

Darlehenstilgung die Beträge nach Satz 2 erster Halbsatz und der Anbieter eines Altersvorsorgevertrags mit 

Wohnförderkonto hat zu Beginn der Auszahlungsphase den Zeitpunkt des Beginns der Auszahlungsphase der 

zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung spätestens bis zum 

Ablauf des zweiten Monats, der auf den Monat der unmittelbaren Darlehenstilgung oder des Beginns der 

Auszahlungsphase folgt, mitzuteilen. Wird gefördertes Altersvorsorgevermögen nach § 93 Absatz 2 Satz 1 von 

einem Anbieter auf einen anderen auf den Namen des Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag 

vollständig übertragen und hat die zentrale Stelle für den bisherigen Altersvorsorgevertrag ein 

Wohnförderkonto geführt, so schließt sie das Wohnförderkonto des bisherigen Vertrags und führt es zu dem 

neuen Altersvorsorgevertrag fort. Erfolgt eine Zahlung nach Satz 4 Nummer 1 oder nach Absatz 3 Satz 9 

Nummer 2 auf einen anderen Altersvorsorgevertrag als auf den Altersvorsorgevertrag mit Wohnförderkonto, 

schließt die zentrale Stelle das Wohnförderkonto des bisherigen Vertrags und führt es ab dem Zeitpunkt der 

Einzahlung für den Altersvorsorgevertrag fort, auf den die Einzahlung erfolgt ist. Die zentrale Stelle teilt die 

Schließung des Wohnförderkontos dem Anbieter des bisherigen Altersvorsorgevertrags mit Wohnförderkonto 

mit. 

(2a) Geht im Rahmen der Regelung von Scheidungsfolgen der Eigentumsanteil des Zulageberechtigten an der 

Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 5 ganz oder teilweise auf den anderen Ehegatten über, geht das 

Wohnförderkonto in Höhe des Anteils, der dem Verhältnis des übergegangenen Eigentumsanteils zum 

verbleibenden ursprünglichen Eigentumsanteil entspricht, mit allen Rechten und Pflichten auf den anderen 

Ehegatten über; dabei ist auf das Lebensalter des anderen Ehegatten abzustellen. Hat der andere Ehegatte das 

Lebensalter für den vertraglich vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase oder, soweit kein Beginn der 

Auszahlungsphase vereinbart wurde, das 67. Lebensjahr im Zeitpunkt des Übergangs des Wohnförderkontos 

bereits überschritten, so gilt als Beginn der Auszahlungsphase der Zeitpunkt des Übergangs des 

Wohnförderkontos. Der Zulageberechtigte hat den Übergang des Eigentumsanteils der zentralen Stelle 

nachzuweisen. Dazu hat er die für die Anlage eines Wohnförderkontos erforderlichen Daten des anderen 
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Ehegatten mitzuteilen. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Ehegatten, die im Zeitpunkt des Todes des 

Zulageberechtigten 

1. nicht dauernd getrennt gelebt haben (§ 26 Absatz 1) und 

2. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 

Staat hatten, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist. 

(3) Nutzt der Zulageberechtigte die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 5, für die ein Altersvorsorge-

Eigenheimbetrag verwendet oder für die eine Tilgungsförderung im Sinne des § 82 Absatz 1 in Anspruch 

genommen worden ist, nicht nur vorübergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, hat er dies dem 

Anbieter, in der Auszahlungsphase der zentralen Stelle, unter Angabe des Zeitpunkts der Aufgabe der 

Selbstnutzung mitzuteilen anzuzeigen. Eine Aufgabe der Selbstnutzung liegt auch vor, soweit der 

Zulageberechtigte das Eigentum an der Wohnung aufgibt. Die Mitteilungspflicht Anzeigepflicht gilt 

entsprechend für den Rechtsnachfolger der begünstigten Wohnung, wenn der Zulageberechtigte stirbt. Die 

Anzeigepflicht entfällt, wenn das Wohnförderkonto vollständig zurückgeführt worden ist, es sei denn, es liegt 

ein Fall des § 22 Nummer 5 Satz 6 vor. Im Fall des Satzes 1 gelten die im Wohnförderkonto erfassten Beträge 

als Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag, die dem Zulageberechtigten nach letztmaliger Erhöhung des 

Wohnförderkontos nach Absatz 2 Satz 3 zum Ende des Veranlagungszeitraums, in dem die Selbstnutzung 

aufgegeben wurde, zufließen; das Wohnförderkonto ist aufzulösen (Auflösungsbetrag). Verstirbt der 

Zulageberechtigte, ist der Auflösungsbetrag ihm noch zuzurechnen. Der Anbieter hat der zentralen Stelle den 

Zeitpunkt der Aufgabe nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung spätestens bis 

zum Ablauf des zweiten Monats, der auf den Monat der Anzeige des Zulageberechtigten folgt, mitzuteilen. 

Wurde im Fall des Satzes 1 eine Tilgungsförderung nach § 82 Absatz 1 Satz 3 in Anspruch genommen und 

erfolgte keine Einstellung in das Wohnförderkonto nach Absatz 2 Satz 2, sind die Beiträge, die nach § 82 Absatz 

1 Satz 3 wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, sowie die darauf entfallenden Zulagen und Erträge in ein 

Wohnförderkonto aufzunehmen und anschließend die weiteren Regelungen dieses Absatzes anzuwenden; 

Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz und Satz 7 gilt entsprechend. Die Sätze 5 bis 7 sowie § 20 sind nicht 

anzuwenden, wenn 

[…] 

3. die Ehewohnung auf Grund einer richterlichen Entscheidung nach § 1361b des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

oder nach der Verordnung über die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats dem anderen Ehegatten 

zugewiesen wird, oder 

4. der Zulageberechtigte krankheits- oder pflegebedingt die Wohnung nicht mehr bewohnt, sofern er 

Eigentümer dieser Wohnung bleibt, sie ihm weiterhin zur Selbstnutzung zur Verfügung steht und sie nicht von 

Dritten, mit Ausnahme seines Ehegatten, genutzt wird.  oder 
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5. der Zulageberechtigte innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er die 

Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, die Selbstnutzung dieser Wohnung wieder 

aufnimmt 

Der Zulageberechtigte hat dem Anbieter, in der Auszahlungsphase der zentralen Stelle, die 

Reinvestitionsabsicht und den Zeitpunkt der Reinvestition im Rahmen der Mitteilung nach Satz 1 oder die 

Aufgabe der Reinvestitionsabsicht mitzuteilen; in den Fällen des Absatzes 2a und des Satzes 9 Nummer 3 

gelten die Sätze 1 bis 9 entsprechend für den anderen, geschiedenen oder überlebenden Ehegatten, wenn er 

die Wohnung nicht nur vorübergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Satz 9 Nummer 1 und 2 

setzt voraus, dass der Zulageberechtigte dem Anbieter, in der Auszahlungsphase der zentralen Stelle, die 

fristgemäße Reinvestitionsabsicht im Rahmen der Anzeige nach Satz 1 und den Zeitpunkt der Reinvestition 

oder die Aufgabe der Reinvestitionsabsicht anzeigt; in den Fällen des Absatzes 2a und des Satzes 9 Nummer 

3 gelten die Sätze 1 bis 9 entsprechend für den anderen, geschiedenen oder überlebenden Ehegatten, wenn 

er die Wohnung nicht nur vorübergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Satz 5 ist mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass der Eingang der Mitteilung Anzeige der aufgegebenen Reinvestitionsabsicht, 

spätestens jedoch der 1. Januar 

1. des sechsten Jahres nach dem Jahr der Aufgabe der Selbstnutzung bei einer Reinvestitionsabsicht nach Satz 

9 Nummer 1 oder 

2. des zweiten Jahres nach dem Jahr der Aufgabe der Selbstnutzung bei einer Reinvestitionsabsicht nach Satz 9 

Nummer 2 

als Zeitpunkt der Aufgabe gilt. Satz 9 Nummer 5 setzt voraus, dass bei einer beabsichtigten Wiederaufnahme 

der Selbstnutzung der Zulageberechtigte dem Anbieter, in der Auszahlungsphase der zentralen Stelle, die 

Absicht der fristgemäßen Wiederaufnahme der Selbstnutzung im Rahmen der Anzeige nach Satz 1 und den 

Zeitpunkt oder die Aufgabe der Reinvestitionsabsicht nach Satz 10 anzeigt. Satz 10 zweiter Halbsatz und Satz 

11 gelten für die Anzeige der Absicht der fristgemäßen Wiederaufnahme der Selbstnutzung entsprechend. 

(4) Absatz 3 sowie § 20 sind auf Antrag des Steuerpflichtigen nicht anzuwenden, wenn er 

1. die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 5 auf Grund eines beruflich bedingten Umzugs für die Dauer der 

beruflich bedingten Abwesenheit nicht selbst nutzt; wird während dieser Zeit mit einer anderen Person ein 

Nutzungsrecht für diese Wohnung vereinbart, ist diese Vereinbarung von vorneherein entsprechend zu 

befristen, 

2. beabsichtigt, die Selbstnutzung wieder aufzunehmen und 

3. die Selbstnutzung spätestens mit der Vollendung seines 67. Lebensjahres aufnimmt. 

Der Steuerpflichtige hat den Antrag bei der zentralen Stelle zu stellen und dabei die notwendigen Nachweise 

zu erbringen. Die zentrale Stelle erteilt dem Steuerpflichtigen einen Bescheid über die Bewilligung des Antrags 

und informiert den Anbieter des Altersvorsorgevertrags mit Wohnförderkonto des Zulageberechtigten über die 
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Bewilligung, eine Wiederaufnahme der Selbstnutzung nach einem beruflich bedingten Umzug und den Wegfall 

der Voraussetzungen nach diesem Absatz; die Information hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 

durch Datenfernübertragung zu erfolgen. Entfällt eine der in Satz 1 genannten Voraussetzungen, ist Absatz 3 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei einem Wegfall der Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 1 als Zeitpunkt 

der Aufgabe der Zeitpunkt des Wegfalls der Voraussetzung und bei einem Wegfall der Voraussetzung nach Satz 

1 Nummer 2 oder Nummer 3 der Eingang der Mitteilung des Steuerpflichtigen nach Absatz 3 als Zeitpunkt der 

Aufgabe gilt, spätestens jedoch die Vollendung des 67. Lebensjahres des Steuerpflichtigen. 

§ 92b Verfahren bei Verwendung für eine selbst genutzte Wohnung 

(1) Der Zulageberechtigte hat die Verwendung des Kapitals nach § 92a Absatz 1 Satz 1 spätestens zehn Monate 

vor dem Beginn der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrags im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 des 

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes bei der zentralen Stelle zu beantragen und dabei die 

notwendigen Nachweise zu erbringen. Er hat zu bestimmen, aus welchen Altersvorsorgeverträgen der 

Altersvorsorge-Eigenheimbetrag ausgezahlt werden soll. Die zentrale Stelle teilt dem Zulageberechtigten durch 

Bescheid und den Anbietern der in Satz 2 genannten Altersvorsorgeverträge nach amtlich vorgeschriebenem 

Datensatz durch Datenfernübertragung mit, bis zu welcher Höhe eine wohnungswirtschaftliche Verwendung 

im Sinne des § 92a Absatz 1 Satz 1 vorliegen kann. 

(2) Die Anbieter der in Absatz 1 Satz 2 genannten Altersvorsorgeverträge dürfen den Altersvorsorge-

Eigenheimbetrag auszahlen, sobald sie die Mitteilung nach Absatz 1 Satz 3 erhalten haben. Sie haben der 

zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung Folgendes spätestens 

bis zum Ablauf des zweiten Monats, der auf den Monat der Auszahlung folgt, anzuzeigen: 

1. den Auszahlungszeitpunkt und den Auszahlungsbetrag, 

2. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt dem Altersvorsorgevertrag gutgeschriebenen Zulagen, 

3. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt geleisteten Altersvorsorgebeiträge und 

4. den Stand des geförderten Altersvorsorgevermögens im Zeitpunkt der Auszahlung. 

(3) Die zentrale Stelle stellt zu Beginn der Auszahlungsphase und in den Fällen des § 92a Absatz 2a und 3 Satz 5 

den Stand des Wohnförderkontos, soweit für die Besteuerung erforderlich, den Verminderungsbetrag und den 

Auflösungsbetrag von Amts wegen gesondert fest. Die zentrale Stelle teilt die Feststellung dem 

Zulageberechtigten, in den Fällen des § 92a Absatz 2a Satz 1 auch dem anderen Ehegatten, durch Bescheid und 

dem Anbieter nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung mit. Der Anbieter hat 

auf Anforderung der zentralen Stelle die zur Feststellung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Auf Antrag des 

Zulageberechtigten stellt die zentrale Stelle den Stand des Wohnförderkontos gesondert fest. § 90 Absatz 4 

Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
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§ 93 Schädliche Verwendung 

(2) Die Übertragung von gefördertem Altersvorsorgevermögen auf einen anderen auf den Namen des 

Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b des 

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) stellt keine schädliche Verwendung dar. Dies gilt sinngemäß in 

den Fällen des § 4 Absatz 2 und 3 des Betriebsrentengesetzes, wenn das geförderte Altersvorsorgevermögen 

auf eine der in § 82 Absatz 2 Buchstabe a genannten Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung zum 

Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung übertragen und eine lebenslange 

Altersversorgung im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes oder § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung vorgesehen wird. In den übrigen 

Fällen der Abfindung von Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung gilt dies, soweit das geförderte 

Altersvorsorgevermögen zugunsten eines auf den Namen des Zulageberechtigten lautenden 

Altersvorsorgevertrages geleistet wird. Auch keine schädliche Verwendung ist der gesetzliche Forderungs- 

und Vermögensübergang nach § 9 des Betriebsrentengesetzes und die gesetzlich vorgesehene 

schuldbefreiende Übertragung nach § 8 Absatz 1 des Betriebsrentengesetzes. 

(3) Auszahlungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente zu Beginn der Auszahlungsphase oder im 

darauffolgenden Jahr gelten nicht als schädliche Verwendung. Eine Kleinbetragsrente ist eine Rente, die bei 

gleichmäßiger Verrentung des gesamten zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden Kapitals 

eine monatliche Rente ergibt, die 1 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch nicht übersteigt. Bei der Berechnung dieses Betrags sind alle bei einem Anbieter bestehenden 

Verträge des Zulageberechtigten insgesamt zu berücksichtigen, auf die nach diesem Abschnitt geförderte 

Altersvorsorgebeiträge geleistet wurden. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn 

1. nach dem Beginn der Auszahlungsphase ein Versorgungsausgleich durchgeführt wird und  

2. sich dadurch die Rente verringert. 

§ 94 Verfahren bei schädlicher Verwendung 

(1) 1In den Fällen des § 93 Absatz 1 hat der Anbieter der zentralen Stelle vor der Auszahlung des geförderten 

Altersvorsorgevermögens die schädliche Verwendung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich 

bestimmte Datenfernübertragung anzuzeigen. Die zentrale Stelle ermittelt den Rückzahlungsbetrag und teilt 

diesen dem Anbieter durch Datensatz mit. Der Anbieter hat den Rückzahlungsbetrag einzubehalten, mit der 

nächsten Anmeldung nach § 90 Absatz 3 anzumelden und an die zentrale Stelle abzuführen. Der Anbieter hat 

die einbehaltenen und abgeführten Beträge der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 

durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung mitzuteilen und diese Beträge dem Zulageberechtigten zu 

bescheinigen. In den Fällen des § 93 Absatz 3 gilt Satz 1 entsprechend. 

(2) Eine Festsetzung des Rückzahlungsbetrags erfolgt durch die zentrale Stelle auf besonderen Antrag des 

Zulageberechtigten oder sofern die Rückzahlung nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht möglich oder nicht 
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erfolgt ist. § 90 Absatz 4 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend; § 90 Absatz 4 Satz 5 gilt nicht, wenn die 

Geschäftsbeziehung im Hinblick auf den jeweiligen Altersvorsorgevertrag zwischen dem Zulageberechtigten 

und dem Anbieter beendet wurde. Im Rückforderungsbescheid sind auf den Rückzahlungsbetrag die vom 

Anbieter bereits einbehaltenen und abgeführten Beträge nach Maßgabe der Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 

4 anzurechnen. Der Zulageberechtigte hat den verbleibenden Rückzahlungsbetrag innerhalb eines Monats 

nach Bekanntgabe des Rückforderungsbescheids an die zuständige Kasse zu entrichten. Die Frist für die 

Festsetzung des Rückzahlungsbetrags beträgt vier Jahre und beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 

Auszahlung im Sinne des § 93 Absatz 1 erfolgt ist. 

(3) Sofern der zentralen Stelle für den Zulageberechtigten im Zeitpunkt der schädlichen Verwendung eine 

Meldung nach § 118 Absatz 1a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum erstmaligen Bezug von Hilfe zum 

Lebensunterhalt und von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vorliegt, teilt die zentrale 

Stelle zum Zeitpunkt der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 2 der Datenstelle der Rentenversicherungsträger als 

Vermittlungsstelle die schädliche Verwendung durch Datenfern-übertragung mit. Dies gilt nicht, wenn das 

Ausscheiden aus diesem Hilfebezug nach § 118 Absatz 1a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch angezeigt 

wurde. 

§ 96 Anwendung der Abgabenordnung, allgemeine Vorschriften 

(1) Auf die Zulagen und die Rückzahlungsbeträge sind die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der 

Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für § 163 der Abgabenordnung. 

(2) Der Anbieter haftet als Gesamtschuldner neben dem Zulageempfänger für die Zulagen und die nach § 10a 

Absatz 4 gesondert festgestellten Beträge, die wegen seiner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung zu Unrecht gezahlt, nicht einbehalten oder nicht zurückgezahlt worden sind. Für die 

Inanspruchnahme des Anbieters ist die zentrale Stelle zuständig. 

Hat der Anbieter vorsätzlich oder grob fahrlässig 

1. unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt oder 

2. Daten pflichtwidrig nicht übermittelt, 

obwohl der Zulageberechtigte seiner Informationspflicht gegenüber dem Anbieter zutreffend und rechtzeitig 

nachgekommen ist, haftet der Anbieter für die entgangene Steuer und die zu Unrecht gewährte 

Steuervergünstigung. Dies gilt auch, wenn im Verhältnis zum Zulageberechtigten Festsetzungsverjährung 

eingetreten ist. Der Zulageberechtigte haftet als Gesamtschuldner neben dem Anbieter, wenn er weiß, dass 

der Anbieter unrichtige oder unvollständige Daten übermittelt oder Daten pflichtwidrig nicht übermittelt 

hat. Für die Inanspruchnahme des Anbieters ist die zentrale Stelle zuständig. 

(3) Die zentrale Stelle hat auf Anfrage des Anbieters Auskunft über die Anwendung des Abschnitts XI zu geben. 
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(4) Die zentrale Stelle kann beim Anbieter ermitteln, ob er seine Pflichten erfüllt hat. Die §§ 193 bis 203 der 

Abgabenordnung gelten sinngemäß. Auf Verlangen der zentralen Stelle hat der Anbieter ihr Unterlagen, soweit 

sie im Ausland geführt und aufbewahrt werden, verfügbar zu machen. 

(5) Der Anbieter erhält vom Bund oder den Ländern keinen Ersatz für die ihm aus diesem Verfahren 

entstehenden Kosten. 

(6) Der Anbieter darf die im Zulageverfahren bekannt gewordenen Verhältnisse der Beteiligten nur für das 

Verfahren verwerten. Er darf sie ohne Zustimmung der Beteiligten nur offenbaren, soweit dies gesetzlich 

zugelassen ist. 

(7) Für die Zulage gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der §§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 

sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378, 379 Absatz 1 und 4 und der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung 

entsprechend. Für das Strafverfahren wegen einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, 

die eine solche Tat begangen hat, gelten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer 

Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend. 

XII. 

Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung 

§ 100 Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung 

(1) Arbeitgeber im Sinne des § 38 Absatz 1 dürfen vom Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohnsteuer für 

jeden Arbeitnehmer mit einem ersten Dienstverhältnis einen Teilbetrag des Arbeitgeberbeitrags zur 

kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung (Förderbetrag) entnehmen und bei der nächsten 

Lohnsteuer-Anmeldung gesondert absetzen. Übersteigt der insgesamt zu gewährende Förderbetrag den 

Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen ist, so wird der übersteigende Betrag dem Arbeitgeber auf 

Antrag von dem Finanzamt, an das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen der Lohnsteuer 

ersetzt. 

(2) Der Förderbetrag beträgt im Kalenderjahr 30 Prozent des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags nach Absatz 3, 

höchstens 144 Euro. In Fällen, in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr 2016 2017 einen zusätzlichen 

Arbeitgeberbeitrag an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung geleistet 

hat leistet, ist der jeweilige Förderbetrag auf den Betrag beschränkt, den der Arbeitgeber darüber hinaus 

leistet. 

(3) Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Förderbetrags nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass 

1. der Arbeitslohn des Arbeitnehmers im Lohnzahlungszeitraum, für den der Förderbetrag geltend gemacht 

wird, im Inland dem Lohnsteuerabzug unterliegt, 
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2. der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn im Kalenderjahr 

mindestens einen Betrag in Höhe von 240 Euro an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine 

Direktversicherung zahlt, 

3. im Zeitpunkt der Beitragsleistung der laufende Arbeitslohn (§ 39b Absatz 2 Satz 1 und 2) , der pauschal 

besteuerte Arbeitslohn (§ 40a Absatz 1 und 3) oder das pauschal besteuerte Arbeitsentgelt (§ 40a Absatz 2 

und 2a) nicht mehr beträgt als 

a) 73,34 66,67 Euro bei einem täglichen Lohnzahlungszeitraum, 

b) 513,34 466,67 Euro bei einem wöchentlichen Lohnzahlungszeitraum, 

c) 2 200 2 000 Euro bei einem monatlichen Lohnzahlungszeitraum oder 

d) 26 400 24 000 Euro bei einem jährlichen Lohnzahlungszeitraum, 

4. eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form 

einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes) vorgesehen ist;  

5. sichergestellt ist, dass von den Beiträgen jeweils derselbe prozentuale Anteil zur Deckung der 

Vertriebskosten herangezogen wird; der Prozentsatz kann angepasst werden, wenn die 

Kalkulationsgrundlagen geändert werden, darf die ursprüngliche Höhe aber nicht überschreiten. 

(4) Für die Inanspruchnahme des Förderbetrags sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Beitragsleistung 

maßgeblich; spätere Änderungen der Verhältnisse sind unbeachtlich. Abweichend davon sind die für den 

Arbeitnehmer nach Absatz 1 geltend gemachten Förderbeträge zurückzugewähren, wenn eine Anwartschaft 

auf Leistungen aus einer nach Absatz 1 geförderten betrieblichen Altersversorgung später verfällt und sich 

daraus eine Rückzahlung an den Arbeitgeber ergibt. Der Förderbetrag ist nur zurückzugewähren, soweit er 

auf den Rückzahlungsbetrag entfällt. Der Förderbetrag ist in der Lohnsteuer-Anmeldung für den 

Lohnzahlungszeitraum, in dem die Rückzahlung zufließt, der an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführenden 

Lohnsteuer hinzuzurechnen. 

(4  5) Für den Förderbetrag gelten entsprechend: 

1. die §§ 41, 41a, 42e, 42f und 42g, 

2. die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung mit Ausnahme des § 163 der 

Abgabenordnung und 

3. die §§ 195 bis 203 der Abgabenordnung, die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der §§ 371, 375 

Absatz 1 und des § 376, die Bußgeldvorschriften der §§ 378, 379 Absatz 1 und 4 und der §§ 383 und 384 der 

Abgabenordnung, die §§ 385 bis 408 für das Strafverfahren und die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung für 

das Bußgeldverfahren. 
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 (5 6) Der Arbeitgeberbeitrag im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 2 ist steuerfrei, soweit er im 

Kalenderjahr 480 Euro nicht übersteigt. Die Steuerfreistellung des § 3 Nummer 63 bleibt hiervon unberührt. 
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Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 

§ 4 Lohnkonto 

(2) Bei jeder Lohnabrechnung ist im Lohnkonto folgendes aufzuzeichnen: 

1.    der Tag der Lohnzahlung und der Lohnzahlungszeitraum; 

2. in den Fällen des § 41 Absatz 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes jeweils der Großbuchstabe U; 

3. der Arbeitslohn, getrennt nach Barlohn und Sachbezügen, und die davon einbehaltene Lohnsteuer. Dabei 

sind die Sachbezüge einzeln zu bezeichnen und - unter Angabe des Abgabetags oder bei laufenden 

Sachbezügen des Abgabezeitraums, des Abgabeorts und des Entgelts - mit dem nach § 8 Abs. 2 oder 3 des 

Einkommensteuergesetzes maßgebenden und um das Entgelt geminderten Wert zu erfassen. Sachbezüge im 

Sinne des § 8 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes und Versorgungsbezüge sind jeweils als solche kenntlich zu 

machen und ohne Kürzung um Freibeträge nach § 8 Abs. 3 oder § 19 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 

einzutragen. Trägt der Arbeitgeber im Falle der Nettolohnzahlung die auf den Arbeitslohn entfallende Steuer 

selbst, ist in jedem Fall der Bruttoarbeitslohn einzutragen, die nach den Nummern 4 bis 8 gesondert 

aufzuzeichnenden Beträge sind nicht mitzuzählen; 

4. steuerfreie Bezüge mit Ausnahme der Vorteile im Sinne des § 3 Nr. 45 des Einkommensteuergesetzes und 

der Trinkgelder. Das Betriebsstättenfinanzamt kann zulassen, daß auch andere nach § 3 des 

Einkommensteuergesetzes steuerfreie Bezüge nicht angegeben werden, wenn es sich um Fälle von geringer 

Bedeutung handelt oder wenn die Möglichkeit zur Nachprüfung in anderer Weise sichergestellt ist; 

5. Bezüge, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder unter 

Progressionsvorbehalt nach § 34c Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes von der Lohnsteuer freigestellt sind; 

6. außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und 4 des Einkommensteuergesetzes und 

die davon nach § 39b Abs. 3 Satz 9 des Einkommensteuergesetzes einbehaltene Lohnsteuer; 

7.    (weggefallen) das Vorliegen der Voraussetzungen für den Förderbetrag nach § 100 des 

Einkommensteuergesetzes; 

8. Bezüge, die nach den §§ 40 bis 40b des Einkommensteuergesetzes pauschal besteuert worden sind, und die 

darauf entfallende Lohnsteuer. Lassen sich in den Fällen des § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 2 des 

Einkommensteuergesetzes die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallenden Beträge nicht ohne weiteres 

ermitteln, so sind sie in einem Sammelkonto anzuschreiben. Das Sammelkonto muß die folgenden Angaben 

enthalten: Tag der Zahlung, Zahl der bedachten Arbeitnehmer, Summe der insgesamt gezahlten Bezüge, Höhe 

der Lohnsteuer sowie Hinweise auf die als Belege zum Sammelkonto aufzubewahrenden Unterlagen, 

insbesondere Zahlungsnachweise, Bestätigung des Finanzamts über die Zulassung der 

Lohnsteuerpauschalierung. In den Fällen des § 40a des Einkommensteuergesetzes genügt es, wenn der 

Arbeitgeber Aufzeichnungen führt, aus denen sich für die einzelnen Arbeitnehmer Name und Anschrift, Dauer 
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der Beschäftigung, Tag der Zahlung, Höhe des Arbeitslohns und in den Fällen des § 40a Abs. 3 des 

Einkommensteuergesetzes auch die Art der Beschäftigung ergeben. Sind in den Fällen der Sätze 3 und 4 Bezüge 

nicht mit dem ermäßigten Kirchensteuersatz besteuert worden, so ist zusätzlich der fehlende 

Kirchensteuerabzug aufzuzeichnen und auf die als Beleg aufzubewahrende Unterlage hinzuweisen, aus der 

hervorgeht, daß der Arbeitnehmer keiner Religionsgemeinschaft angehört, für die die Kirchensteuer von den 

Finanzbehörden erhoben wird. 

§ 5 Besondere Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung 

(1) Der Arbeitgeber hat bei Durchführung einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung über einen 

Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung ergänzend zu den in § 4 Abs. 2 Nr. 4 und 8 

angeführten Aufzeichnungspflichten gesondert je Versorgungszusage und Arbeitnehmer Folgendes 

aufzuzeichnen: 

1.    bei Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 63 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes den 

Zeitpunkt der Erteilung, den Zeitpunkt der Übertragung nach dem "Abkommen zur Übertragung von 

Direktversicherungen oder Versicherungen in eine Pensionskasse bei Arbeitgeberwechsel" oder nach 

vergleichbaren Regelungen zur Übertragung von Versicherungen in Pensionskassen oder Pensionsfonds, bei 

der Änderung einer vor dem 1. Januar 2005 erteilten Versorgungszusage alle Änderungen der Zusage nach dem 

31. Dezember 2004; 

2.    bei Anwendung des § 40b des Einkommensteuergesetzes in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung 

den Inhalt der am 31. Dezember 2004 bestehenden Versorgungszusagen, sowie im Fall des § 52 Absatz 4 Satz 

10 des Einkommensteuergesetzes die erforderliche Verzichtserklärung und bei der Übernahme einer 

Versorgungszusage nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 des Betriebsrentengesetzes vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), 

das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. August 2005 (BGBl. I S. 2546) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung oder bei einer Übertragung nach dem "Abkommen zur Übertragung von 

Direktversicherungen oder Versicherungen in eine Pensionskasse bei Arbeitgeberwechsel" oder nach 

vergleichbaren Regelungen zur Übertragung von Versicherungen in Pensionskassen oder Pensionsfonds im 

Falle einer vor dem 1. Januar 2005 erteilten Versorgungszusage zusätzlich die Erklärung des ehemaligen 

Arbeitgebers, dass diese Versorgungszusage vor dem 1. Januar 2005 erteilt und dass diese bis zur Übernahme 

nicht als Versorgungszusage im Sinne des § 3 Nr. 63 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes behandelt wurde. 

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Durchführung einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung über 

einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung ergänzend zu den Aufzeichnungen 

nach § 4 Absatz 2 Nummer 8 Folgendes aufzuzeichnen: 

1. im Fall des § 52 Absatz 4 Satz 11 des Einkommensteuergesetzes die erforderliche Verzichtserklärung 

eines Arbeitnehmers und 
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2. im Fall des § 52 Absatz 40 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes die Tatsache, dass vor dem 1. Januar 

2018 mindestens ein Beitrag nach § 40b Absatz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes in der am 31. 

Dezember 2004 geltenden Fassung pauschal besteuert wurde. 

(2) Der Arbeitgeber hat der Versorgungseinrichtung (Pensionsfonds, Pensionskasse, Direktversicherung), die 

für ihn die betriebliche Altersversorgung durchführt, spätestens zwei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres 

oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses im Laufe des Kalenderjahres gesondert je Versorgungszusage 

die für den einzelnen Arbeitnehmer geleisteten und 

1. nach § 3 Nr. 56 und 63 sowie § 100 Absatz 6 5 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes steuerfrei belassenen, 

2. nach § 40b des Einkommensteuergesetzes in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung pauschal 

besteuerten oder 

3. individuell besteuerten 

Beiträge mitzuteilen. Ferner hat der Arbeitgeber oder die Unterstützungskasse die nach § 3 Nr. 66 des 

Einkommensteuergesetzes steuerfrei belassenen Leistungen mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht des 

Arbeitgebers oder der Unterstützungskasse kann durch einen Auftragnehmer wahrgenommen werden. 
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Altersvorsorge-Durchführungsverordnung 

§ 2 Technisches Übermittlungsformat 

(1) Die Datensätze sind im XML-Format zu übermitteln. 

(2) Der codierte Zeichensatz für eine nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes oder nach 

einer im Abschnitt 2 dieser Verordnung vorzunehmenden Datenübermittlung hat den Anforderungen der DIN 

66303, Ausgabe Juni 2000, zu entsprechen. Der Zeichensatz ist gemäß der Vorgabe der zentralen Stelle an den 

jeweiligen Stand der Technik anzupassen. Der codierte Zeichensatz für eine nach § 10a oder Abschnitt XI des 

Einkommensteuergesetzes oder nach einer im Abschnitt 2 dieser Verordnung vorzunehmenden 

Datenübermittlung hat vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 den Anforderungen der DIN 66303, Ausgabe Juni 

2000, zu entsprechen. Die zentrale Stelle kann für einzelne oder alle Datensätze die Verwendung eines 

anderen Zeichensatzes und die dafür erforderliche Codierung bestimmen. Der Zeitpunkt der erstmaligen 

Verwendung wird mindestens sechs Monate vorher durch das Bundesministerium der Finanzen im 

Bundessteuerblatt bekannt gegeben. 

(3) Der codierte Zeichensatz für eine Datenübermittlung nach 

1.    § 10 Absatz 2a und 4b oder § 22a des Einkommensteuergesetzes, 

2.    § 32b Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes, soweit auf § 22a des Einkommensteuergesetzes verwiesen 

wird, oder 

3.    den Abschnitten 3 und 4 dieser Verordnung 

hat vorbehaltlich des Satzes 2 den Anforderungen der ISO/IEC 8859-15, Ausgabe März 1999, zu entsprechen. 

Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 6 Mitteilungspflichten des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber hat der Versorgungseinrichtung (Pensionsfonds, Pensionskasse, Direktversicherung), die 

für ihn die betriebliche Altersversorgung durchführt, spätestens zwei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres 

oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses im Laufe des Kalenderjahres gesondert je Versorgungszusage 

mitzuteilen, in welcher Höhe die für den einzelnen Arbeitnehmer geleisteten Beiträge individuell besteuert 

wurden. Die Mitteilungspflicht des Arbeitgebers kann durch einen Auftragnehmer wahrgenommen werden. 

(2) Eine Mitteilung nach Absatz 1 kann unterbleiben, wenn die Versorgungseinrichtung dem Arbeitgeber 

mitgeteilt hat, dass 

1. sie die Höhe der individuell besteuerten Beiträge bereits kennt oder aus den bei ihr vorhandenen Daten 

feststellen kann oder 

2. eine Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes nicht möglich ist. 
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(3) Der Arbeitnehmer kann gegenüber der Versorgungseinrichtung für die individuell besteuerten Beiträge 

insgesamt auf die Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes verzichten; der 

Verzicht kann für die Zukunft widerrufen werden. 

(4) Soweit eine Mitteilung nach Absatz 1 unterblieben ist und die Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 1 nicht 

vorliegen oder der Arbeitnehmer nach Absatz 3 verzichtet hat, hat die Versorgungseinrichtung davon 

auszugehen, dass es sich nicht um Altersvorsorgebeiträge im Sinne des § 82 Abs. 2 des 

Einkommensteuergesetzes handelt. 
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Sozialversicherungsentgeltverordnung 

§ 1 Dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt nicht zuzurechnende Zuwendungen 

(1) Dem Arbeitsentgelt sind nicht zuzurechnen: 

[…] 

9. steuerfreie Zuwendungen an Pensionskassen, Pensionsfonds oder Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 Satz 

1 und 2 sowie § 100 Absatz 6 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes im Kalenderjahr bis zur Höhe von 

insgesamt 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung; dies gilt auch für 

darin enthaltene Beträge, die aus einer Entgeltumwandlung (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Betriebsrentengesetzes) 

stammen, 
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Steuerstatistikgesetz 

§ 2 Erhebungsmerkmale und Periodizität 

[…] 

(2) Für die Lohn- und Einkommensteuerstatistik werden alle drei Jahre, erstmals für 1995, jährlich folgende 

Erhebungsmerkmale erfaßt: 

1. von den zur Abgabe von Lohnsteuer-Anmeldungen verpflichteten Arbeitgebern der steuerpflichtigen 

natürlichen Personen: 

a) einbehaltene Steuerbeträge und Abzugsbeträge von den einbehaltenen Steuerbeträgen mit den im 

Besteuerungsverfahren festgestellten Angaben; 

b) Anmeldungszeitraum, Zahl der Arbeitnehmer; 

12.    von den steuerpflichtigen natürlichen Personen 

    a)        Bruttolohn, Einkünfte, Einkommen, zu versteuerndes Einkommen, Sondervergünstigungen, Lohn-, 

Einkommen- und Kirchensteuer, vermögenswirksame Leistungen einschließlich Arbeitnehmer-Sparzulage, 

sonstige aus dem Einkommensteueraufkommen gezahlte Zulagen, Lohn- und Einkommensersatzleistungen mit 

den im Besteuerungsverfahren festgestellten Angaben; 

    b)        Geschlecht, Geburtsjahr, Religion, Stellung im Beruf, Kinderfreibeträge, Kindergeld, 

Wohnsitzgemeinde, Wirtschaftszweig/Art des Freien Berufs, Art der Steuerpflicht, Steuerklasse, 

Veranlagungsart; 

23.    von Personengesellschaften und Gemeinschaften, soweit im Besteuerungsverfahren eine gesonderte und 

einheitliche Feststellung der Einkünfte vorgenommen worden ist, 

    a)        Einkünfte oder Einnahmen mit den im Besteuerungsverfahren festgestellten Angaben; 

    b)        Sitz (Gemeinde), Rechtsform, Anzahl der Beteiligten, Wirtschaftszweig. 

Die Erhebungsmerkmale nach Satz 1 Nummer 1 werden ab 2012 und die Erhebungsmerkmale nach Satz 1 

Nummer 2 ab 2008 jährlich erfasst. Die Erhebungsmerkmale nach Satz 1 Nummer 1 werden ab 2018 erfasst. 

[…] 

§ 7a Zusammenführung von Einzelangaben 

(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Ämter der Länder dürfen Einzelangaben aus den 

Statistiken nach § 1 Abs. 1 Nr. 1, 3, 6 und 7 miteinander und mit Einzelangaben aus der 

Einkommensteuerstatistik nach § 1 Abs. 1 Nr. 2, soweit sie sich auf Einzelunternehmen, 
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Personengesellschaften, und Gemeinschaften und juristische Personen beziehen, zu den in § 7 Abs. 6 Satz 1 

genannten Zwecken sowie für wissenschaftliche Analysen zusammenführen. Die nach Satz 1 

zusammengeführten Daten dürfen auch mit Daten aus dem Statistikregister nach § 1 Abs. 1 des 

Statistikregistergesetzes und mit Daten, die nach dem Verwaltungsdatenverwendungsgesetz übermittelt 

worden sind, zusammengeführt werden. 

[...] 

  



aba – Arbeitsgemeinschaft für  

betriebliche Altersversorgung e.V. 

Seite 60 

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.    Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin   Postfach 61 01 91, 10922 Berlin  

 

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz 

§ 1 Begriffsbestimmungen zum Altersvorsorgevertrag 

(1) Ein Altersvorsorgevertrag im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn zwischen dem Anbieter und einer 

natürlichen Person (Vertragspartner) eine Vereinbarung in deutscher Sprache geschlossen wird, 

4.    die monatliche Leistungen für den Vertragspartner in Form einer 

    a) lebenslangen Leibrente oder Ratenzahlungen im Rahmen eines Auszahlungsplans mit einer 

anschließenden Teilkapitalverrentung ab spätestens dem 85. Lebensjahr vorsieht; die Leistungen müssen 

während der gesamten Auszahlungsphase gleich bleiben oder steigen; Anbieter und Vertragspartner können 

vereinbaren, dass bis zu zwölf Monatsleistungen in einer Auszahlung zusammengefasst werden oder eine 

Kleinbetragsrente nach § 93 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abgefunden wird, wenn die 

Vereinbarungen vorsehen, dass der Vertragspartner bis vier Wochen nach der Mitteilung des Anbieters 

darüber, dass die Auszahlung in Form einer Kleinbetragsrentenabfindung erfolgen wird, den Beginn der 

Auszahlungsphase auf den 1. Januar des darauffolgenden Jahres verschieben kann wenn der Vertragspartner 

bis ein Jahr vor Beginn der Auszahlungsphase zwischen einer Auszahlung der Kleinbetragsrente im Jahr des 

Beginns der Auszahlungsphase oder im darauffolgenden Jahr wählen kann; bis zu 30 Prozent des zu Beginn 

der Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden Kapitals kann an den Vertragspartner außerhalb der 

monatlichen Leistungen ausgezahlt werden; die gesonderte Auszahlung der in der Auszahlungsphase 

anfallenden Zinsen und Erträge ist zulässig; 

(3) Die Zertifizierung eines Altersvorsorgevertrages nach diesem Gesetz ist die Feststellung, dass die 

Vertragsbedingungen des Altersvorsorgevertrages dem Absatz 1, 1a oder beiden Absätzen sowie dem § 2a 

entsprechen und der Anbieter den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht. Eine Zertifizierung im Sinne des § 

4 Abs. 2 Satz 1 stellt ausschließlich die Übereinstimmung des Vertrages mit den Anforderungen des Absatzes 1 

oder 1a oder beiden sowie dem § 2a fest. 

§ 4 Antrag, Ergänzungsanforderungen, Ergänzungsanzeigen, Ausschlussfristen 

(1) Die Zertifizierung erfolgt auf Antrag des Anbieters. Mit dem Antrag sind vorzulegen: 

1. Unterlagen, die belegen, dass die Vertragsbedingungen nach § 1 Abs. 3 oder § 2 Abs. 3 zertifizierbar sind; 

2. eine Bescheinigung der zuständigen Aufsichtsbehörde über den Umfang der Erlaubnis und bei Unternehmen 

im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 3 § 1 Absatz 2 Satz 2 zusätzlich über den Umfang der Aufsicht und die Höhe des 

Anfangskapitals (§ 1 Absatz 2 Satz 2 § 1 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und 2); bei einem Anbieter im Sinne des § 1 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 sind anstelle der Bescheinigung ein Registerauszug, die Satzung und die gutachterliche Äußerung 

des Prüfungsverbands nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 beizufügen. 
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§ 7 Informationspflichten im Produktinformationsblatt 

(1) Der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags hat den Vertragspartner rechtzeitig durch ein 

individuelles Produktinformationsblatt zu informieren, spätestens jedoch, bevor dieser seine Vertragserklärung 

abgibt. Das individuelle Produktinformationsblatt muss folgende Angaben enthalten: 

[…] 

 (6) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Verträge, deren Auszahlungsphase unmittelbar nach der Einzahlung 

eines Einmalbetrags beginnt. Sie gelten auch nicht für Altersvorsorge- und Basisrentenverträge, die 

abgeschlossen werden, um Altersvorsorgevermögen auf Grund einer internen Teilung nach § 10 des 

Versorgungsausgleichsgesetzes zu übertragen. 

§ 7a Jährliche Informationspflicht 

(1) Der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags ist verpflichtet, den Vertragspartner jährlich 

schriftlich über folgende Punkte zu informieren: 

1.    die Verwendung der eingezahlten Beiträge; 

2.    die Höhe des gebildeten Kapitals; 

3.    die im abgelaufenen Beitragsjahr angefallenen tatsächlichen Kosten; 

4.    die erwirtschafteten Erträge; 

5.    bis zum Beginn der Auszahlungsphase das nach Abzug der Kosten zu Beginn der Auszahlungsphase 

voraussichtlich zur Verfügung stehende Kapital; für die Berechnung sind die in der Vergangenheit tatsächlich 

gezahlten Beiträge und die in dem vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellten individuellen 

Produktinformationsblatt genannten Wertentwicklungen nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 zugrunde zu 

legen; bei Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen, die abgeschlossen wurden, um Anrechte auf Grund 

einer internen Teilung nach § 10 des Versorgungsausgleichsgesetzes zu übertragen, sind die in dem vor 

Vertragsabschluss zur Verfügung gestellten individuellen Produktinformationsblatt der ausgleichspflichtigen 

Person genannten Wertentwicklungen nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 zugrunde zu legen. 

Im Rahmen der jährlichen Informationspflicht muss der Anbieter eines Altersvorsorge- oder 

Basisrentenvertrags auch darüber schriftlich informieren, ob und wie ethische, soziale und ökologische Belange 

bei der Verwendung der eingezahlten Beiträge berücksichtigt werden. 

[…] 

§ 7b Information vor der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrags 

(2) Die Information durch den Anbieter muss spätestens drei Monate vor Beginn der vertraglich vereinbarten 

Auszahlungsphase erfolgen. Sofern ein Anbieter von Altersvorsorgeverträgen den Vertragspartner nicht 
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spätestens neun Monate vor Beginn der vertraglich vereinbarten Auszahlungsphase gemäß Absatz 1 

informiert, hat der Vertragspartner das Recht, den Altersvorsorgevertrag zum Beginn der Auszahlungsphase bis 

spätestens drei Monate vor dem Beginn zu kündigen, um das gebildete Kapital nach § 1 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 10 Buchstabe b übertragen zu lassen. Erfolgt sie später als sechs Monate vor Beginn der 

Auszahlungsphase, hat der Vertragspartner das Recht, den Altersvorsorgevertrag zum Beginn der 

Auszahlungsphase mit einer Frist von 14 Tagen zu kündigen, um das gebildete Kapital nach § 1 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 10 Buchstabe b übertragen zu lassen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Abweichend von Satz 

1 bis 4 muss die Information für Verträge, die längstens drei Monate vor Beginn der vertraglich vereinbarten 

Auszahlungsphase beginnen, spätestens zu Beginn der vertraglich vereinbarten Auszahlungsphase erfolgen. 

Die vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen bleiben in diesen Fällen unberührt. Dieser Absatz gilt nicht 

für Verträge, deren Auszahlungsphase unmittelbar nach der Einzahlung eines Einmalbetrags beginnt. 

§ 7c Kostenänderung 

Ein Anbieter hat dem Vertragspartner eine Änderung der Kosten anzuzeigen, die im individuellen 

Produktinformationsblatt nach § 7 Absatz 1 ausgewiesen sind. Bei einer Kostenänderung vor Beginn der 

Auszahlungsphase hat er dazu dem Vertragspartner ein angepasstes individuelles Produktinformationsblatt 

oder ein Blatt, das mindestens die Angaben nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 9, 10 und 13 enthält, mit einer 

Frist von mindestens vier Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres vor der Änderung der Kosten 

auszustellen. Der Berechnung des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind die Wertentwicklungen zugrunde zu legen, 

die den Berechnungen im vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellten individuellen 

Produktinformationsblatt zugrunde gelegen haben; bei Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen, die 

abgeschlossen wurden, um Anrechte auf Grund einer internen Teilung nach § 10 des 

Versorgungsausgleichsgesetzes zu übertragen, sind die Wertentwicklungen zugrunde zu legen, die den 

Berechnungen im vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellten individuellen Produktinformationsblatt der 

ausgleichspflichtigen Person zugrunde gelegen haben. Bei Altersvorsorgeverträgen in Form eines Darlehens 

oder Altersvorsorgeverträgen im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 3 treten an die Stelle der verkürzten 

Angaben nach Satz 2 zweite Alternative die Angaben nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 8 und 9. Bei 

Basisrentenverträgen nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb des 

Einkommensteuergesetzes treten an die Stelle der verkürzten Angaben nach Satz 2 zweite Alternative die 

Angaben nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 9 und 11. Ab dem Beginn der Auszahlungsphase sind die in der 

Auszahlungsphase anfallenden Kosten auf einem gesonderten Blatt auszuweisen. Kosten, die im individuellen 

Produktinformationsblatt oder dem Blatt nach Satz 2 zweite Alternative oder den Sätzen 4 bis 6 nicht 

ausgewiesen sind, muss der Vertragspartner nicht übernehmen. 

§ 7f Prüfkompetenz 

Die Zertifizierungsstelle kann anlassunabhängig die richtige, vollständige und rechtzeitige Erstellung von 

Produktinformationsblättern nach § 7 prüfen. 
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§ 14 Übergangsvorschrift 

(2c) Für Verträge, die nach § 5 in der am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung zertifiziert wurden und in 

denen allein die Änderungen nach Artikel 14 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetzes vom <Ausführungsdatum 

und Fundstelle dieses Gesetzes ergänzen> nachvollzogen werden, ist keine erneute Zertifizierung 

erforderlich. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
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Versicherungsvertragsgesetz 

§ 150 Versicherte Person 

(2) Wird die Versicherung für den Fall des Todes eines anderen genommen und übersteigt die vereinbarte 

Leistung den Betrag der gewöhnlichen Beerdigungskosten, ist zur Wirksamkeit des Vertrags die schriftliche 

Einwilligung des anderen erforderlich; dies gilt nicht bei KollektivlLebensversicherungen im Bereich der 

betrieblichen Altersversorgung. Ist der andere geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt oder 

ist für ihn ein Betreuer bestellt und steht die Vertretung in den seine Person betreffenden Angelegenheiten 

dem Versicherungsnehmer zu, kann dieser den anderen bei der Erteilung der Einwilligung nicht vertreten. 
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Gesetz über die Beaufsichtigung der Versorgungsanstalt der 

deutschen Bühnen und der Versorgungsanstalt der deutschen 

Kulturorchester  

§ 1 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt die Rechts- und Versicherungsaufsicht über die 

Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen und die Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester. Die 

Aufsicht wird im Wege der Organleihe von den nach Landesrecht zuständigen Behörden des Freistaates 

Bayern ausgeübt. 

§ 2  

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Anstalten folgende Vorschriften des 

bayerischen Rechts entsprechend: 

1. der erste Teil des Bayerischen Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 16. Juni 2008 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 371), das zuletzt durch § 2 

des Gesetzes vom 24. Juli 2015 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 296) geändert worden ist, und  

2. die Bayerische Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen 

vom 20. Dezember 1994 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 1083), die zuletzt durch § 1 der 

Verordnung vom 28. Juli 2015 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 315) geändert worden ist.  

An die Stelle des Verwaltungsausschusses tritt der Arbeitsausschuss, an die Stelle einer Veröffentlichung im 

Bayerischen Staatsanzeiger tritt die Veröffentlichung im Bundesanzeiger. 

§ 3  

(1) Die Artikel 1, 3 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 6 und die Artikel 7, 20, 22 Absatz 1 sowie die Artikel 

24, 25 und 27 des Bayerischen Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen sind nicht anzuwenden. 

(2) Artikel 14 des Bayerischen Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen ist mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass die Sicherheitsrücklage mindestens 5 Prozent des Barwerts der Rentenanwartschaften 

und der laufenden Rentenzahlungen betragen soll. Eine auf Grund des Geschäftsplans gebildete Rückstellung 

für Zins kann auf die Sicherheitsrücklage angerechnet werden. 

(3) Im Geschäftsplan der Anstalten ist der Aufbau einer Verwaltungskostenrückstellung vorzusehen. 

(4) § 8 der Bayerischen Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das öffentliche 

Versorgungswesen ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Sicherheitsrücklage unter der Voraussetzung 

des zweiten Satzes ein sich ergebender Überschuss zuzuführen ist. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen 

zulassen. 
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§ 4 

(1) Der Verwaltungsrat wird zu gleichen Teilen mit Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten 

einschließlich der Ruhegeldempfänger besetzt. Ihre Zahl bestimmt die Satzung. Im Verwaltungsrat sollen alle 

Gruppen von Arbeitgebern und Versicherten einschließlich der Ruhegeldempfänger angemessen vertreten 

sein. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter werden vom Deutschen Bühnenverein und 

den die Versicherten vertretenden Gewerkschaften nach Maßgabe der Satzung benannt und vom 

Vorsitzenden des Vorstands der Bayerischen Versorgungskammer bestätigt. 

(2) Artikel 3 Absatz 2 des Bayerischen Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen ist mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass der Vorsitz durch den Vorsitzenden des Vorstands der Bayerischen 

Versorgungskammer, der stellvertretende Vorsitz durch das für den Versicherungsbetrieb zuständige 

Vorstandsmitglied der Bayerischen Versorgungskammer wahrgenommen wird. Der siebte Teil des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes ist entsprechend anwendbar. Artikel 4 Absatz 1 des Bayerischen Gesetzes 

über das öffentliche Versorgungswesen ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Verwaltungsrat auch 

über Angelegenheiten nach dessen Nummern 9 und 10 beschließt. 

§ 5 

Die Rechnungslegung für vor dem 1. Januar 2018 endende Geschäftsjahre erfolgt nach der am 31. Dezember 

2017 geltenden Fassung dieses Gesetzes. 

§ 1 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales führt die Rechts- und Versicherungsaufsicht über die 

Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen und die Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester. Die 

Aufsicht wird von den nach Landesrecht am Sitz der Anstalten zuständigen Behörden für den Bund ausgeübt. 

§ 7 Abs. 2, § 13 Abs. 1, §§ 14, 54, 54a Abs. 1 bis 3 und 4 bis 6, §§ 54d, 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 mit Ausnahme 

der in Satz 1 genannten Frist, § 56 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 81, 81a, 82 bis 84, 86 und 101 des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes gelten entsprechend. Auf die Bewertung der Wertpapiere sind die für 

Versicherungsunternehmen nach § 341b des Handelsgesetzbuchs in der am 4. April 2002 geltenden Fassung 

in Verbindung mit Artikel 32 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch für am 30. September 

2001 oder später endende Geschäftsjahre geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Die 

Aufsichtsbehörde kann Vertreter in die Sitzungen der Ausschüsse des Verwaltungsrates entsenden; die 

Vertreter sind jederzeit anzuhören. 

§ 2 

Die Aufsichtsbehörde bestimmt Inhalt, Form und Gliederung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

sowie deren Offenlegung und Bekanntmachung entsprechend den §§ 264 bis 289 des Handelsgesetzbuchs 

und § 55 Abs. 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, soweit die Aufgabe der Versorgungsanstalten keine 

abweichenden Regelungen erfordert. Der Jahresabschluß und der Lagebericht sind spätestens zehn Monate 
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nach Ablauf des Geschäftsjahres der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde erläßt Vorschriften 

über die Rechnungslegung für Aufsichtszwecke. 

§ 3 

Die Versorgungsanstalten haben spätestens alle vier Jahre im Rahmen eines versicherungsmathematischen 

Gutachtens eine versicherungstechnische Prüfung ihrer finanziellen Lage durchzuführen. Das Gutachten 

sowie das Ergebnis der versicherungstechnischen Prüfung ist mit Erläuterungen der Aufsichtsbehörde 

spätestens innerhalb von 18 Monaten nach dem dem Gutachten zugrundeliegenden Bilanzstichtag 

vorzulegen; das Nähere bestimmt die Aufsichtsbehörde, sie kann dabei eine längere Frist festlegen. 

§ 4 

Für die Prüfung des Jahresabschlusses der Versorgungsanstalten gelten die §§ 57 bis 59 des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes entsprechend mit der Maßgabe, daß der Präsident der Bayerischen 

Versicherungskammer den Abschlußprüfer bestimmt. 

§ 5 

Für die nach § 1 Satz 1 bis 3 sowie den §§ 2 und 4 entsprechend geltenden Vorschriften des 

Versicherungsaufsichtsgesetzes und des Handelsgesetzbuchs einschließlich der durch Verweisungen 

anzuwendenden weiteren Vorschriften ist jeweils die am 31. Dezember 1993 geltende Fassung maßgeblich. 
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Artikel 17 Betriebsrentenstärkungsgesetz: Inkrafttreten; 

Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze 2 und 3 am 1. Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig 

tritt das Gesetz über die Beaufsichtigung der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen und der 

Versorgungs-anstalt der deutschen Kulturorchester vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2864, 2866), das 

zuletzt durch Artikel 178 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, außer 

Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 151 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(3) Artikel 1 Nummer 102 und 163 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft. 

(4 2) Artikel 14 Nummer 34 und 45 tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

(5 3) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b6 und Nummer 127, Artikel 2 Nummer 48 sowie Artikel 9 Nummer 4 

Buchstabe a9, Nummer 610, 11 Buchstabe a11 und c12 sowie Nummer 1613 treten am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Artikel 2 Nummer 3 sowie Artikel 9 Nummer 11 Buchstabe a und Nummer 16 treten am 1. Januar 2019 in Kraft. 

                                                           

1
 Betrifft die Änderung von § 30c Absatz 1a BetrAVG. 

2
 Betrifft die Änderung von § 18 BetrAVG. 

3
 Betrifft die Änderung von § 30d BetrAVG. 

4
Betrifft die Änderung von § 7 AltZertG. 

5
 Betrifft die Änderung von § 7b AltZertG. 

6
 Betrifft die Änderung von § 1a Absatz 1a BetrAVG. 

7
 Betrifft die Änderung von § 26a BetrAVG. 

8
 Betrifft die Änderung von § 118 SGB XII. 

9
 Betrifft die Änderung von § 10a EStG. 

10
 Betrifft die Änderung von § 22a EStG. 

11
 Betrifft die Änderung von § 90 Abs. 3 EStG. 

12
 Betrifft die Änderung von § 90 Abs. 5 EStG. 

13
 Betrifft die Änderung von § 94 EStG. 


